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VBG – Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Von A wie Architekturbüro bis Z wie Zeitarbeitsunternehmen – rund 1,8 Millionen 
Unternehmen aus mehr als 100 Branchen sind Mitglied der gesetzlichen Unfallver-
sicherung VBG. VBG ist die Kurzbezeichnung für die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft. 
Sie ist eine der neun auf Branchen ausgerichteten gewerblichen Berufsgenossen-
schaften in Deutschland. Die VBG steht ihren Mitgliedern in zwei wesentlichen Bereichen 
zur Seite: bei der Prävention von Arbeitsunfällen, Wegeunfällen, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie bei der Unterstützung im Scha-
densfall. Im Jahr 2024 wurden rund 420.000 Unfälle und Berufskrankheiten registriert. 
Die VBG kümmert sich darum, dass Versicherte bestmöglich wieder zurück in den 
Beruf und ihr soziales Leben finden. Über 2.500 Vollbeschäftigte an elf Standorten 
arbeiten an dieser Aufgabe mit. Darüber hinaus finden in den sechs Akademien die 
VBG-Seminare für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit statt. Neben Präsenz-
Seminaren bietet die VBG auch verstärkt Online-Seminare für eine ortsunabhängige 
Weiterbildung an.

Weitere Informationen: www.vbg.de

https://www.vbg.de
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Vorbemerkung

Zeitarbeitsunternehmen können nur erfolgreich 
sein, wenn es sowohl die internen Beschäftigten 
als auch die Zeitarbeitsbeschäftigten sind. Die 
Praxis zeigt, dass erfolgreiche Leistungen das 
Ergebnis vorausschauend und vorsorgend gestal-
teter Arbeit sind. Qualität, Sicherheit und Ge-
sundheit sind Erfolgskriterien in diesen 
Unternehmen.

In diesem Leitfaden finden Unternehmerinnen 
und Unternehmer sowie Personalentscheidungs-
trägerinnen und Personalentscheidungsträger1 
von Zeitarbeitsunternehmen Informationen und 
Praxishilfen für die Gestaltung eines leistungsfä-
higen Arbeitssystems.

Der Leitfaden
•	 zeigt Wege auf, wie die Arbeit präventiv (vor-

ausschauend, sicher und gesund) gestaltet 
und die Ressourcen optimal genutzt werden 
können,

•	 hilft, die Zeitarbeitsbeschäftigten2 und die 
internen Beschäftigten zu qualitätsbewuss-
tem, sicherem und gesundheitsgerechtem 
Arbeiten zu motivieren,

•	 fasst die wesentlichen rechtlichen Arbeits-
schutzanforderungen für die Arbeiten im Un-
ternehmen und im Einsatzbetrieb kurz und 
verständlich zusammen und ermöglicht somit 
Rechtssicherheit für das Unternehmen,

•	 enthält Praxishilfen, mit denen Arbeitsprozes-
se vorsorgend gestaltet werden können.

1	� Wie Niederlassungsleiter/in, Disponent/in, Abteilungsleiter/in, Personalberater/in und andere verantwortliche Personen, 
die Personalentscheidungen treffen.

2	� Unter Zeitarbeitsbeschäftigten werden in dieser Information Zeitarbeitnehmer und Zeitarbeitnehmerinnen verstanden, 
die an Einsatzbetriebe überlassen werden. Verwaltungs- und Akquisitionskräfte werden als interne Beschäftigte 
bezeichnet.

Eine Vielzahl weiterer Praxishilfen und Fachinfor-
mationen werden auf der Internet-Branchenseite 
„Zeitarbeit“ unter www.vbg.de/zeitarbeit und im 
VBG-Medien-Center zur Verfügung gestellt.

An dieser Ausgabe des Leitfadens haben der Ge-
samtverband der Personaldienstleister – GVP e. V. 
und der VDSI – Verband für Sicherheit, Gesund-
heit und Umweltschutz bei der Arbeit e. V. sowie 
weitere Fachleute mitgearbeitet.

Wir freuen uns über Verbesserungsvorschläge 
und Anregungen zu diesem Leitfaden.

https://www.vbg.de/zeitarbeit
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1	 Zeitarbeit – leistungsfähiges Arbeitssystem

Sicher, gesund und erfolgreich ist ein Zeitarbeits- 
unternehmen nur, wenn alle Prozesse des Un-
ternehmens geplant, organisiert, aber auch 
kontrolliert werden. Präventive Arbeitsgestal-
tung ist Voraussetzung für ein funktionierendes 
Arbeitssystem und damit für Qualität sowie 
wirtschaftlichen Erfolg.

Präventiv gestaltete Arbeit fördert nicht nur das 
Image des Unternehmens, sondern führt auch 
zu einer besseren Bindung der Beschäftigten an 
das Unternehmen (Motivation, Zufriedenheit) 
und zu einer besseren Qualität der Arbeit (siehe 
auch Abbildung 1). Der vorliegende Leitfaden 
zeigt Beispiele, wie eine präventive Arbeits- 
gestaltung mit einem hohen Nutzen für die Ar-
beitsqualität in Zeitarbeitsunternehmen kon-
kret aussehen kann.

Präventive Arbeitsgestaltung der Zeitarbeits- 
unternehmen umfasst das komplette Arbeits-
system über alle Prozesse der Wertschöpfungs-
kette (Abbildung 2). Das heißt zum Beispiel:
•	 Die Arbeit so zu organisieren, dass alle Be-

schäftigten die Arbeitsaufgaben optimal er-
füllen können, zum Beispiel:

	− Klare, dokumentierte (schriftlich/textlich) 
Absprachen mit den Einsatzbetrieben über 
die Art und den Umfang der Tätigkeiten der 
Zeitarbeitsbeschäftigten treffen

	− Gefährdungen beurteilen und Maßnahmen 
festlegen

	− Verantwortlichkeiten klar bestimmen
	− Eindeutige Arbeits- und Dienstanweisungen 

geben
	− Unmissverständliche Kommunikations- 

wege festlegen
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•	 Alle Beschäftigten zu befähigen, ein Betriebs-
klima zu entwickeln, in dem qualitativ hoch-
wertig, gesund und motiviert gearbeitet wer-
den kann, zum Beispiel dadurch, dass 

	− Zeitarbeitsbeschäftigte über die Arbeitsauf-
gaben im Einsatzbetrieb informiert und 
regelmäßig unterwiesen und

	− Kenntnisse und Fähigkeiten aller Beschäf-
tigten genutzt werden.

•	 Sicherzustellen, dass Arbeitsmittel und Hilfs-
mittel zur Verfügung stehen, mit denen die 
Arbeiten reibungslos und sicher umgesetzt 
werden können, zum Beispiel durch

	− regelmäßig geprüfte und gewartete 
Arbeitsmittel.

•	 Sicherzustellen, dass die Arbeitsbereiche und 
die Arbeitsumgebung so gestaltet sind, dass 
alle Beschäftigten sicher und gesund arbeiten 
können.

Diese Aspekte der präventiven Arbeitsgestaltung  
treffen sowohl auf die Betreuung der Zeitarbeits- 
beschäftigten im Überlassungsprozess und  
deren Arbeitsbedingungen im Einsatzbetrieb als 
auch auf die Arbeitsgestaltung im Zeitarbeits-
unternehmen (Betriebsorganisation) zu.

Zufriedene Einsatzbetriebe

Sicherheit, Gesundheit, Produktivität, Qualität
Unternehmensentwicklung Zeitarbeit

Qualität
Image- 

verbesserung

Rechts-
sicherheit

Störungs-  
und Unfall- 

freiheit

Leistungsfähigkeit 
und -bereitschaft 
der Beschäftigten

Präventive
Arbeitsgestaltung

Abbildung 1:	 Nutzen einer präventiven Arbeitsgestaltung für die Zeitarbeit



7

Wertschöpfungskette Zeitarbeit
Unternehmensentwicklung

Zeitarbeit – sicher, gesund und erfolgreich

Rechtssichere Organisation für Zeitarbeitsunternehmen

Um rechtssicher arbeiten zu können, sind 
Aspekte des Arbeitsschutzes zwischen dem 
Zeitarbeitsunternehmen und dem Einsatz- 
betrieb abzustimmen. Entscheidend für das 
Ausmaß der notwendigen gegenseitigen  
Abstimmung sind die folgenden beiden 
Grundsätze:
•	 Verantwortlich für die Arbeitsschutzmaß-

nahmen im Überlassungsprozess ist stets 
der Unternehmer oder die Unternehmerin 
aus dem Zeitarbeitsunternehmen bezie-
hungsweise die verantwortlichen Personen 
– zum Beispiel die Personalentscheidungs-
träger oder die Personalentscheidungs- 
trägerinnen. Sie tragen in erster Linie Ver-
antwortung dafür, die erforderlichen Infor-
mationen zum geplanten Einsatz vom Ein-
satzbetrieb zu ermitteln, geeignete Beschäf- 
tigte auszuwählen und diese auf den Ein-
satz vorzubereiten. Als Arbeitgeber ist das Zeit- 

3	� Die im Text dieser Publikation aufgeführten Zahlen in Klammern verweisen auf Rechtsquellen,  
die auf den Seiten 46/47 genannt sind.

arbeitsunternehmen in der Verantwortung, 
durch geeignete Maßnahmen (wie sie zum 
Beispiel in dieser Information beschrieben 
sind) sicherzustellen, dass der Arbeitsschutz 
für die Zeitarbeitsbeschäftigten auch bei 
ihrer Tätigkeit im Einsatzbetrieb gewähr-
leistet ist.

•	 Der Einsatzbetrieb ist in gleichem Maße wie 
für die eigenen Beschäftigten auch für die 
Arbeitsschutzmaßnahmen der Zeitarbeits-
beschäftigten verantwortlich (1)3. Seine Ver- 
antwortung erstreckt sich auf den Einsatz 
der Zeitarbeitsbeschäftigten entsprechend 
dem Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 
und auf die Integration der Zeitarbeitsbe-
schäftigten in die Arbeitsschutzorganisation 
seines Unternehmens. Dazu gehören zum 
Beispiel die arbeitsplatzspezifische Unter-
weisung und die Bereitstellung geeigneter 
Arbeitsmittel.

Abbildung 2:	 Arbeitssystem Zeitarbeit
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Typische Form der Zeitarbeit

Zeitarbeitsbeschäftigte werden dem Einsatz- 
betrieb zur Arbeitsleistung überlassen.

 

Spezielle Formen der Zeitarbeit

Hier werden einige spezielle Formen der Zeitarbeit beschrieben, die auch in gemischten Formen 
auftreten – zum Beispiel On-Site-Management in Verbindung mit Master-Vendor. In diesem Leitfa-
den wird auf die Arbeitsschutzaspekte einiger dieser speziellen Formen an den entsprechenden 
Stellen eingegangen; weitere rechtliche Vorgaben, wie zum Beispiel das BGB, sind je nach Vertrags-
gestaltung zu beachten.

Informationen zum Arbeitsschutz bei Werkverträgen (keine Form der Zeitarbeit) finden sich in der 
DGUV Information 215-830 „Zusammenarbeit von Unternehmen im Rahmen von Werkverträgen“, 
die auf der VBG Branchenseite Zeitarbeit www.vbg.de/zeitarbeit heruntergeladen werden kann.

On-Site-Management
 
Die Personalentscheidungsträgerin oder der 
Personalentscheidungsträger (On-Site-Manager) 
des Zeitarbeitsunternehmens arbeitet direkt im 
Einsatzbetrieb. Diese Form der Zeitarbeit wird 
auch In-House-Service genannt.

 

Master-Vendor
 
Der Einsatz mehrerer Zeitarbeitsunternehmen 
wird von einem Zeitarbeitsunternehmen, dem 
Master-Vendor, gesteuert und mit dem Einsatz-
betrieb abgestimmt. Die Einsatzbedingungen 
werden im Master-Vendor-Vertrag geregelt. Der 
Einsatzbetrieb schließt Arbeitnehmerüberlas-
sungsverträge mit den jeweiligen Arbeitgebern 
und Arbeitgeberinnen der Zeitarbeitsbeschäf-
tigten ab. Der Informationsfluss zwischen Ein-
satzbetrieb, Master-Vendor und Co-Lieferanten 
ist durchgängig sichergestellt.

Zeitarbeits- 
unternehmen

Master-
Vendor (MV)

Einsatz-
betrieb

AÜ-Vertrag

AÜ-Verträge

MV-Vertrag

Zeitarbeitsunternehmen
Co-Lieferant

Zeitarbeitsunternehmen
Co-Lieferant 

DL-Vertrag

DL-Vertrag

Zeitarbeits- 
beschäftigte

Zeitarbeits- 
unternehmen

Einsatz-
betrieb

AÜ-Vertrag

PET

Zeitarbeits- 
beschäftigte

AÜ-Vertrag = Arbeitnehmerüberlassungsvertrag  
DL-Vertrag = Dienstleistungsvertrag
MV-Vertrag = Master-Vendor-Vertrag  
PET = Personalentscheidungsträger/in 

Zeitarbeits- 
unternehmen

Einsatz-
betrieb

AÜ-Vertrag

PET
Zeitarbeits- 
beschäftigte

https://www.vbg.de/zeitarbeit
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Leitfaden für eine präventive Arbeitsgestaltung

Dieser Leitfaden enthält Informationen und 
Praxishilfen zum Aufbau und Erhalt eines  
leistungsfähigen Arbeitssystems für Zeitarbeits- 
unternehmen.

In diesem Leitfaden gibt es neben den Informa- 
tionen aus Kapitel 2 auch Praxishilfen, die  
es ermöglichen, die Anforderungen einfacher, 
direkter und schneller umzusetzen. 

Weitere Praxishilfen finden sich auf der  
VBG-Branchenseite „Zeitarbeit“ unter  
www.vbg.de/zeitarbeit oder im VBG-Medien-
Center mit dem Branchenfilter „Zeitarbeit“
•	 als interaktive PDF-Dokumente und
•	 als individuell veränderbare Word-Doku-

mente (docx-Dateien).

Dienstvertrag/Werkvertrag (keine Zeitarbeitsform)

Auftragnehmer
(zum Beispiel auch  

Zeitarbeitsunternehmen)

Auftraggeber

Dienst-/Werkvertrag Produkt/
Leistung

•	 Der Auftragnehmer (zum Beispiel auch ein 
Zeitarbeitsunternehmen) übernimmt den 
kompletten Auftrag zur Realisierung eines 
Produktes/einer Leistung in eigener Regie und 
Verantwortung. Die Leistung/das Produkt 
wird im Dienst-/Werkvertrag beschrieben. 
Haftung und Verantwortung für die Leistung/
das Produkt liegen beim Auftragnehmer.

•	 Beim Outsourcing wird ein kompletter Be-
reich eines Unternehmens inklusive Arbeits-
mittel und Einrichtungen von einem anderen 
Unternehmen in eigener Verantwortung 
weitergeführt. 

https://www.vbg.de/zeitarbeit
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2	 Leitfaden Zeitarbeit –  
sicher, gesund und erfolgreich

Ein erfolgreiches Zeitarbeitsunternehmen be-
rücksichtigt Sicherheit und Gesundheit beim 
Aufbau der Betriebsorganisation sowie bei  
der Gestaltung eines qualitativ hochwertigen  
Überlassungsprozesses. Das eine ist ohne das 
andere nicht möglich. Dieser Leitfaden umfasst 
beide Aspekte (Abbildung 3):
•	 Betriebsorganisation – Im Kapitel 2.1 wer-

den Anforderungen an eine sichere und ge-
sundheitsgerechte Betriebsorganisation 
beschrieben.

•	 Überlassungsprozess – Im Kapitel 2.2 wer-
den die Anforderungen an den Überlassungs-
prozess dargestellt.

Abbildung 3:	 Bestandteile des Leitfadens Zeitarbeit

Kapitel 2.2
Überlassungsprozess	 
Seite 22 bis 31

Kapitel 2.1 
Betriebsorganisation
Seite 11 bis 21
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2.1	 Betriebsorganisation

Erfolgreiche Zeitarbeit basiert auf der Leistungsbereitschaft aller Beschäftigten 
(sowohl der Zeitarbeitsbeschäftigten als auch der internen Beschäftigten), der 
guten Organisation und dem optimalen Zusammenspiel aller Beteiligten. Erst 
eine gute Organisation, ein leistungsgerechter Einsatz der Zeitarbeitsbeschäftig-
ten und ein aktivierendes Betriebsklima ermöglichen den produktiven Einsatz 
aller Ressourcen. Wesentliche Voraussetzung dafür ist eine präventive Gestaltung 
der Arbeitsprozesse, die unter anderem die folgenden Aspekte umfasst.

2.1.1	 Ziele im eigenen Unternehmen

•	 Sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten 
wird als ein wesentliches Unternehmensziel 
festgelegt; dies wird zum Beispiel in Leitlinien 
oder Vereinbarungen dokumentiert. (2) 

•	 Personalentscheidungsträgerinnen und Per-
sonalentscheidungsträgern und den Beschäf-
tigten (auch den internen) wird regelmäßig 
deutlich gemacht, dass sicheres, gesund-
heitsgerechtes Arbeiten ein wesentliches Ziel 
im Unternehmen und somit eine Grundlage 
für den Erfolg ist. Hierzu dienen zum Beispiel 
Teambesprechungen, Informationsmedien, 
Plakate, vorbildliches Verhalten aller Füh-
rungskräfte sowie der Austausch im Arbeits-
schutzausschuss. (3)
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2.1.2	 Befähigung aller Beschäftigten

Personalentscheidungsträgerinnen  
und Personalentscheidungsträger 
•	 Für jede Einstellung, Überlassung (Auftrags-

annahme und Disposition) und Betreuung 
von Zeitarbeitsbeschäftigten werden Perso-
nen eingesetzt, die angemessen befähigt 
sind. (4) Dazu gehören:

	− Sozial- und Führungskompetenz
	− Betriebswirtschaftliche und kaufmännische 

Kompetenz
	− Fachliche Kompetenz in den zu betreuen-

den Berufs- und Arbeitsbereichen
	− Kenntnisse im Arbeitsschutz

•	 Die Personalentscheidungsträgerinnen und 
Personalentscheidungsträger werden weiter-
gebildet – zum Beispiel durch arbeitsbe-
reichsbezogene Seminare der VBG, wie das 
Seminar „PET-Fortbildung: Praxisseminar 
– typische gewerbliche Arbeitsplätze vor Ort 
erkunden“ oder fachspezifische kompakte 
Online-Seminare, zum Beispiel zu den Themen 
Lager/Logistik oder Maschinenbedienung. 
Online-Buchung: www.vbg.de/seminare.

Fachliche Kompetenz

Fachliche Kompetenz der Personalentschei-
dungsträgerinnen und -träger bedeutet: 
Kenntnisse über die zu betreuenden Berufs- 
und Arbeitsbereiche zu besitzen beziehungs- 
weise zu erwerben. Diese werden durch 
eine entsprechende Berufsausbildung und/
oder eine gründliche Einarbeitung durch 
fachkundige Personen (zum Beispiel qualifi-
zierte Personalentscheidungsträger oder 
-trägerinnen, Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit, Betriebsärztinnen oder Betriebsärzte) 
sichergestellt. Gemeinsame Arbeitsplatz-
besichtigungen und Weiterbildung in arbeits- 
bereichsbezogenen Seminaren erweitern 
diese Kenntnisse. 

Kenntnisse im Arbeitsschutz

Kenntnisse im Arbeitsschutz können in  
Seminaren der VBG erworben werden – 
zum Beispiel: Seminar „Disposition Zeit- 
arbeit: sicher, gesund, erfolgreich“. 
Personaldienstleistungskaufleute (PDK) 
erwerben Kenntnisse im Arbeitsschutz im 
Rahmen ihrer Ausbildung (siehe auch Rah-
menlehrplan PDK). 

Zeitarbeitsbeschäftigte
•	 Die Zeitarbeitsbeschäftigten besitzen die 

erforderlichen Befähigungen für ihre Arbeits-
aufgaben – zum Beispiel Qualifikationen, 
Erfahrungen und Eignung. Die entsprechen-
den Nachweise werden im Rahmen der gel-
tenden Vorschriften dokumentiert – zum 
Beispiel Zeugnisse, Facharbeiterbriefe, Füh-
rerscheine, Eignungsnachweise. (4)

•	 Den Zeitarbeitsbeschäftigten wird bei Bedarf 
Weiterbildung ermöglicht (Beispiele: Schwei-
ßer/in, Gabelstaplerfahrer/in, Sicherheits-
beauftragte/r, Ersthelfer/in). 

https://www.vbg.de/seminare
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2.1.3	 Aufgaben und Verantwortlichkeiten

	ǦMaster-Vendor: Personalentscheidungsträger 
und Personalentscheidungsträgerinnen, die 
für Co-Lieferanten zuständig sind, informie-
ren die Co-Lieferanten – zum Beispiel hinsicht- 
lich bereitzustellender Persönlicher Schutz-
ausrüstung oder Anpassungen des Auftrages.

•	 Bei der Disposition werden die Befähigungen 
sowie die persönlichen Belange der Zeitar-
beitsbeschäftigten berücksichtigt. (4)

Praxishilfen auf der Internet-Branchenseite 
„Zeitarbeit“ unter www.vbg.de/zeitarbeit
•	 �Einsatzinformation für die 

Beschäftigten
•	 �Allgemeine Arbeitsanweisung für 

Personalentscheidungsträger
•	 �Allgemeine Arbeitsanweisung für 

Beschäftigte

Praxishilfe unter www.vbg.de
•	 Pflichtenübertragung

Unternehmerinnen und Unternehmer
•	 Mit den Personalentscheidungsträgerinnen 

und Personalentscheidungsträgern und allen 
Beschäftigten werden die Verantwortlichkei-
ten und Aufgaben, so weit nicht schriftlich 
erforderlich, alternativ auch textlich verein-
bart. Dies erfolgt zum Beispiel in Arbeitsver-
trägen oder Stellenbeschreibungen. Dazu 
gehören auch die Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten im Bereich des Arbeitsschutzes. (5)
	ǦMaster-Vendor: Das Unternehmen vereinbart 
mit dem Einsatzbetrieb die Bedingungen des 
Master-Vendor-Auftrages.
	ǦMaster-Vendor: Zwischen dem Master-Vendor 
und den Co-Lieferanten wird vereinbart, wie 
die Co-Lieferanten die Erfüllung ihrer Arbeits-
schutzaufgaben sicherstellen können.
	ǦMaster-Vendor: Zwischen den Personalent-
scheidungsträgern und Personalentschei-
dungsträgerinnen des Master-Vendors und 
denen der Co-Lieferanten wird vereinbart, 
wie Zeitarbeitsbeschäftigte der Co-Lieferan-
ten informiert und betreut werden.

•	 Den Personalentscheidungsträgern und Per-
sonalentscheidungsträgerinnen steht für die 
erfolgreiche Erledigung ihrer Aufgaben die 
erforderliche Zeit zur Verfügung (Zeitmanage- 
ment).

•	 Die besondere Schutzbedürftigkeit von Ju-
gendlichen (zum Beispiel Pausenregelungen, 
Arbeitszeit, gefährliche Arbeiten), von wer-
denden und stillenden Müttern (zum Beispiel 
beim Heben und Tragen schwerer Lasten, 
Umgang mit Gefahrstoffen) und von Menschen 
mit Behinderungen wird beachtet. (6)

Personalentscheidungsträger und Personal-
entscheidungsträgerinnen
•	 Den Zeitarbeitsbeschäftigten wird in Text-

form mitgeteilt (zum Beispiel in Einsatzinfor-
mationen) und mit ihnen wird besprochen, 
welche Aufgaben sie im Einsatzbetrieb haben. 
Dazu gehören insbesondere die Sensibili- 
sierung und Verpflichtung zu sicherem und 
gesundem Arbeiten, zur Einhaltung der mit 
dem Einsatzbetrieb vereinbarten Schutz-
maßnahmen, zum Tragen der Persönlichen 
Schutzausrüstung und zur Berücksichtigung 
der Unterweisungsinhalte. (5)

https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/Medien/orga-einsatzinfo
https://www.vbg.de/Medien/orga-einsatzinfo
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-personalentscheidungstraeger
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-personalentscheidungstraeger
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-beschaeftigte
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-beschaeftigte
https://www.vbg.de
https://www.vbg.de/Medien/orga-pflichtenuebertragung
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2.1.4	 Gefährdungsbeurteilung

Zeitarbeitsbeschäftigte
•	 Um einen sicheren und gesundheitsgerech-

ten Einsatz der Zeitarbeitsbeschäftigten zu 
gewährleisten, ist sichergestellt, dass für alle 
Einsätze die Ergebnisse der Gefährdungsbe-
urteilung und die daraus resultierenden Maß-
nahmen vorliegen – siehe Kapitel 2.2. (7)

•	 Die Gefährdungsbeurteilung für die Arbeits-
plätze der Zeitarbeitsbeschäftigten entsteht 
im Rahmen des Überlassungsprozesses und 
integriert die Ergebnisse der Gefährdungs- 
beurteilung des Einsatzbetriebes für diesen 
Arbeitsbereich. Bei der Auftragsannahme und 
der Arbeitsplatzbesichtigung von neuen Ar-
beitsplätzen werden die erforderlichen Infor-
mationen hinsichtlich der Gefährdungen und 
Maßnahmen eingeholt und fachkundig (gege-
benenfalls mit Beratung durch Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit und/oder Betriebsärzte und 
Betriebsärztinnen) bewertet. Ergänzende 
Maßnahmen werden mit dem Einsatzbetrieb 
abgestimmt. Die Umsetzung und Wirksam-
keit der Maßnahmen werden vom Zeitar-
beitsunternehmen bei Arbeitsplatzbesichti-
gungen während der Einsatzdurchführung 
festgestellt. (8) So kann das Zeitarbeitsunter-
nehmen seine Verantwortung im Arbeits-
schutz, die ihm durch Arbeitsschutzgesetz 
und Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zuge-
ordnet ist, wirksam wahrnehmen. (1, 2)

•	 Weiterhin führt das Zeitarbeitsunternehmen 
eine Beurteilung der psychischen Belastungen 
durch, die sich aus der Form der Beschäftigung  
ergeben können. (7) Hier steht weniger der ein- 
zelne Einsatz, sondern die Beschäftigung als 
Zeitarbeitnehmerin und Zeitarbeitnehmer im 
Vordergrund. Belastungen können hier bei- 
spielsweise durch häufig wechselnde und neue 
Arbeitsaufgaben, durch wiederholte Neuein- 
gliederung in die Strukturen der Einsatzbetrie-
be und durch fehlende Aufbaumöglichkeiten 
sozialer Bindungen aufgrund kurzer Einsatz-
zeiten entstehen. Die Beurteilung der psychi- 
schen Belastungen aus dem Überlassungs-
prozess kann beispielsweise mit „ZeBRA – Zeit-
arbeitsfragebogen zu psychischer Belastung 
und Ressourcen im Arbeitnehmerüberlassungs- 
prozess“ erfolgen (www.vbg.de/zebra).

Interne Beschäftigte
•	 Die Arbeitsbedingungen im Zeitarbeitsunter-

nehmen werden hinsichtlich der Arbeitsorga-
nisation, der Arbeitsmittel, der Arbeitsaufgabe, 
der Arbeitszeit und psychischer Belastungen 
beurteilt. Erforderliche Maßnahmen werden 
festgelegt und die Umsetzung verfolgt. (7)

Praxishilfen zur Gefährdungsbeurteilung 
in der Zeitarbeit unter www.vbg.de/
zeitarbeit

https://www.vbg.de/zebra
https://www.vbg.de/zeitarbeit 
https://www.vbg.de/zeitarbeit 
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Master-Vendor

Der Master-Vendor schließt mit dem Einsatz- 
betrieb einen Vertrag ab, in dem auch die 
Bedingungen des Einsatzes der Co-Lieferan-
ten eindeutig geregelt sind.

Der Master-Vendor schließt mit dem Co-Lie-
feranten einen Dienstleistungsvertrag, in 
dem die Einsatzbedingungen und die Steu-
erung der Beschäftigten vereinbart werden. 
Im Dienstleistungsvertrag verpflichtet sich 
der Master-Vendor, dem Co-Lieferanten die 
Inhalte der Arbeitsschutzvereinbarung (sie-
he Seite 43) mitzuteilen. Er teilt ihm auch 
die Ergebnisse der Beurteilung der Arbeits-
bedingungen (Arbeitsplatzbesichtigung) 
mit, sofern eine Beurteilung durch die Co-
Lieferanten nicht möglich ist.

Es ist festgelegt, dass sich die arbeitsschutz-
relevanten Inhalte der Arbeitnehmerüber-
lassungsverträge und der Arbeitsschutzver-
einbarungen der jeweiligen Arbeitsbereiche 
zwischen Master-Vendor und Einsatzbetrieb 
sowie zwischen Einsatzbetrieb und Co- 
Lieferanten nicht unterscheiden. 

Praxishilfen auf der Internet-Branchen-
seite „Zeitarbeit“ unter www.vbg.de/
zeitarbeit und im Abschnitt 3 dieses 
Leitfadens
•	  Formulare, wie zum Beispiel:

	−  Auftragsannahme 
	−  Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 

mit Arbeitsschutzvereinbarung 
	−  Arbeitsschutzvereinbarung 

2.1.5	 Angebot und Vertrag

•	 Beim Akquisitionsgespräch und im Angebot 
werden Aspekte des Arbeitsschutzes 
einbezogen.

•	 Bei allen Aufträgen werden mit den Einsatz-
betrieben Umfang und Art der Tätigkeiten 
und Leistungen klar abgesprochen, abge-
grenzt und vertraglich festgelegt – siehe  
Kapitel 2.2.

•	 Es ist sichergestellt, dass in den Arbeitnehmer- 
überlassungsverträgen auch die erforderli-
chen Aspekte des Arbeitsschutzes geregelt 
werden.

•	 Bei Rahmenverträgen sind allgemeine Aspek-
te des Arbeitsschutzes im Rahmenvertrag 
selbst beschrieben und arbeitsplatzspezifi-
sche Aspekte in der jeweiligen Arbeitsschutz-
vereinbarung geregelt. (9)

https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/Medien/orga-auftragsannahme
https://www.vbg.de/Medien/arbeitnehmerueberlassungsvertrag
https://www.vbg.de/Medien/arbeitnehmerueberlassungsvertrag
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsschutzvereinbarung
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Kennzeichnung

Technische Arbeitsmittel und Verbrauchs-
produkte, die unter eine Verordnung zum 
Produktsicherheitsgesetz fallen, müssen 
mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sein. 
Dazu gehören zum Beispiel elektrische Be-
triebsmittel und Maschinen. Diese Produkte 
können auch zusätzlich mit dem GS-Zeichen, 
besser noch mit einem DGUV Test-Zeichen, 
versehen sein. Personen, die diese Produk-
te verwenden, können dann davon ausge-
hen, dass die Erzeugnisse von einer unab-
hängigen Stelle geprüft worden sind und 
die Fertigung regelmäßig überwacht wird. 
(14)

Auch Persönliche Schutzausrüstung muss 
mit dem CE-Zeichen versehen sein. Damit 
signalisiert der Hersteller oder Inverkehr-
bringer die Übereinstimmung mit den An-
forderungen der Verordnung (EU) 2016/425 
des Europäischen Parlaments und des  
Rates vom 9. März 2016 über Persönliche 
Schutzausrüstungen. (15) 

Einrichtung einer Geschäftsstelle
•	 Bei der Einrichtung einer Geschäftsstelle wer-

den die Informationen und Praxishilfen der 
VBG zur Einrichtung von Büroarbeitsplätzen 
berücksichtigt (www.vbg.de/buero). 

 

2.1.6	 Beschaffung

•	 Es ist festgelegt, wer bei der Beschaffung und 
beim Einkauf von Persönlicher Schutzausrüs-
tung, Arbeitsmitteln sowie Produkten und 
Dienstleistungen für die Ermittlung der Anfor-
derungen für Sicherheit und Gesundheit zu-
ständig ist – zum Beispiel Einkauf, Niederlas-
sungsleitung, Personalentscheidungsträgerin- 
nen oder -träger. (10) Dabei werden sie durch 
die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die 
Betriebsärztin oder den Betriebsarzt beraten. 
Die Erfahrungen der Zeitarbeitsbeschäftigten 
werden bei der Beschaffung von Arbeitsmit-
teln, Produkten und Persönlicher Schutzaus-
rüstung berücksichtigt. (11)

•	 Schon bei der Planung von allen Arbeitspro-
zessen und bei der Planung von Arbeitsstät-
ten im eigenen Unternehmen werden Arbeits-
schutzanforderungen und Ergebnisse der 
Beurteilungen der Arbeitsbedingungen be-
rücksichtigt. Fachkraft für Arbeitssicherheit 
oder Betriebsärztin beziehungsweise Be-
triebsarzt stehen dabei beratend zur Seite. 
(12, 13)

•	 Es werden nur technisch einwandfreie Arbeits- 
mittel, Produkte und Persönliche Schutzaus-
rüstungen angeschafft. (9, 10)

https://www.vbg.de/buero


17

Zeitarbeit – sicher, gesund und erfolgreich

2.1.7	 Einsatzplanung

•	 Bei der Einsatzplanung wird sichergestellt, 
dass die Befähigung (Qualifikation, Erfah-
rung, Eignung) der Zeitarbeitsbeschäftigten 
den Anforderungen der Arbeitsaufgabe im 
Einsatzbetrieb entspricht – siehe Kapitel 2.2. 
(4) Die für die Arbeitsaufgabe erforderlichen 
und geeigneten Arbeitsmittel und Persönli-
chen Schutzausrüstungen stehen in einwand-
freiem Zustand zur Verfügung. (16)

•	 Neue Informationen von Personalentschei-
dungsträgerinnen und -trägern sowie von 
Zeitarbeitsbeschäftigten über die jeweiligen 
Arbeitsplätze und die Einsatzbedingungen im 
Einsatzbetrieb, die bisher bei der Planung 
nicht erfasst worden sind, werden berück-
sichtigt. (17)

Praxishilfe im VBG-Medien-Center mit  
dem Branchenfilter „Zeitarbeit“
•	 Aus Fehlern lernen

2.1.8	 Information und Kommunikation

Informations- und Kommunikationswege
•	 Die Informations- und Kommunikationswege 

zwischen Einsatzbetrieb, Unternehmer/in, 
Personalentscheidungsträgern beziehungs-
weise -trägerinnen und Zeitarbeitsbeschäftig-
ten werden festgelegt – zwischen Personal-
entscheidungsträgern und Zeitarbeitsbeschäf- 
tigten zum Beispiel in Arbeits- und Verfahrens- 
anweisungen. (2)

Tätigkeit im Einsatzbetrieb
•	 Bei einer neuen Arbeitsaufgabe oder einem 

neuen Arbeitseinsatz erfolgt eine arbeits-
platzbezogene Unterweisung und Einweisung 
durch die Verantwortlichen des Einsatzbe-
triebs. Es ist festgelegt, wie dies überprüft 
wird – siehe Kapitel 2.2. (18)

Arbeitsplätze im Zeitarbeitsunternehmen
•	 Die internen Beschäftigten des Zeitarbeits-

unternehmens werden im sicheren und ge-
sundheitsgerechten Arbeiten im Büro und im 
Außendienst unterwiesen. (19)

•	 Die für den Überlassungsprozess erforderli-
chen aktuellen Fassungen der rechtlichen 
Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen zum 
Arbeitsschutz, berufsgenossenschaftliche 
Vorschriften und Regeln) stehen zur Verfü-
gung – zum Beispiel über die VBG-Internet-
seite (www.vbg.de) oder durch Bereitstellung 
im Intranet. (20)

Praxishilfen auf der Internet-Branchen-
seite „Zeitarbeit“ unter www.vbg.de/
zeitarbeit oder im VBG-Medien-Center mit 
dem Branchenfilter „Zeitarbeit“
•	 Allgemeine Arbeitsanweisung für Perso-

nalentscheidungsträger und 
-trägerinnen

•	 Allgemeine Arbeitsanweisung für 
Beschäftigte

https://www.vbg.de/Medien/orga-beschwerdemanagement
https://www.vbg.de
https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-personalentscheidungstraeger
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-personalentscheidungstraeger
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-personalentscheidungstraeger
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-beschaeftigte
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-beschaeftigte
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2.1.9	 �Prüfung von Arbeitsmitteln und 
Persönlicher Schutzausrüstung

•	 Die vom Zeitarbeitsunternehmen zur Verfü-
gung gestellten Arbeitsmittel für die Tätigkeit 
im Einsatzbetrieb und im Zeitarbeitsunter-
nehmen werden innerhalb der erforderlichen 
Fristen von befähigten Personen geprüft – 
Fristen und Prüfende werden festgelegt. (21)

•	 Die Zeitarbeitsbeschäftigten melden Gefah-
ren für die Sicherheit und Gesundheit – zum 
Beispiel defekte Arbeitsmittel, mangelhafte 
Schutzeinrichtungen und Persönliche Schutz-
ausrüstungen – unverzüglich der oder dem 
Vorgesetzten im Einsatzbetrieb. Erfolgt keine 
Reaktion im Einsatzbetrieb, wird der Perso-
nalentscheidungsträger oder die Personal-
entscheidungsträgerin informiert. (22)

Praxishilfen auf der Internet-Branchen-
seite „Zeitarbeit“ unter www.vbg.de/
zeitarbeit oder im VBG-Medien-Center mit 
dem Branchenfilter „Zeitarbeit“
•	 Allgemeine Arbeitsanweisung für Perso-

nalentscheidungsträger in der Zeitarbeit
•	 Allgemeine Arbeitsanweisung für Be-

schäftigte in der Zeitarbeit

2.1.10	 �Kontinuierlicher Verbesserungs-
prozess und Mitarbeitenden- 
beteiligung

•	 Die internen Abläufe im Überlassungsprozess 
werden regelmäßig beurteilt und es werden 
entsprechende Verbesserungsmaßnahmen 
festgelegt. (2)

•	 Die Erfahrungen aus Arbeitsplatzbesichtigun-
gen im Einsatzbetrieb sowie die Rückmeldun-
gen von Kunden und Mitarbeitenden fließen 
in die Verbesserung der Prozesse mit ein. (2)

•	 Verbesserungsvorschläge von allen Beschäf-
tigten sind erwünscht und werden bespro-
chen. Sie erhalten eine Rückmeldung, was 
mit den Verbesserungsvorschlägen passiert. 
(2)

•	 Arbeitsmedizinische Vorsorge wird entspre-
chend der Ergebnisse der Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen allen Beschäftigten an-
geboten beziehungsweise bei erforderlicher 
Pflichtvorsorge durchgeführt. Angebot und 
Durchführung erfolgen jeweils vor Aufnahme 
der gefährdenden Tätigkeiten und in regel-
mäßigen Abständen. (23)

Praxishilfen auf der Internet-Branchen-
seite „Zeitarbeit“ unter www.vbg.de/
zeitarbeit oder im VBG-Medien-Center mit 
dem Branchenfilter „Zeitarbeit“
•	 Aus Fehlern lernen
•	 Allgemeine Arbeitsanweisung für 

Personalentscheidungsträger
•	 Allgemeine Arbeitsanweisung für 

Beschäftigte

https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-personalentscheidungstraeger
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-personalentscheidungstraeger
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-beschaeftigte
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-beschaeftigte
https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/Medien/orga-beschwerdemanagement
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-personalentscheidungstraeger
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-personalentscheidungstraeger
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-beschaeftigte
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-beschaeftigte
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2.1.11	 �Sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung,  
Sicherheitsbeauftragte sowie Notfallvorsorge

•	 Die sicherheitstechnische und betriebsärzt-
liche Betreuung ist sichergestellt. (24) Abhän-
gig von der Anzahl aller Beschäftigten gibt  
es für diese Betreuung unterschiedliche Mo-
delle. Details zu den Betreuungsmodellen 
finden Sie in der DGUV Vorschrift 2 und unter 
www.vbg.de/betriebsarzt-fasi.

•	 Bei ihrer Beratung achten Betriebsärztinnen 
und Betriebsärzte sowie Fachkräfte für Arbeits- 
sicherheit auf die Arbeitsschutzaspekte im 
Überlassungsprozess. Kommunikation mit 
Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie 
Fachkräften für Arbeitssicherheit der Einsatz-
betriebe erleichtert die Durchführung der 
Betreuung. 

	ǦMaster-Vendor: Es ist zwischen Master-Vendor 
und Co-Lieferanten vereinbart, wie die sicher-
heitstechnische und betriebsärztliche Betreu-
ung für die Tätigkeiten im Einsatzbetrieb sicher- 
gestellt ist.

•	 Der Personalentscheidungsträger oder die 
Personalentscheidungsträgerin lässt die erfor- 
derliche arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge 
vor Aufnahme der gefährdenden Tätigkeit 
durchführen. Soll die arbeitsmedizinische Vor- 
sorge durch den Einsatzbetrieb durchgeführt 
werden, wird der Einsatzbetrieb verpflichtet, 
die Nachweise dem Zeitarbeitsunternehmen 
zur Verfügung zu stellen. (23)

•	 Der Personalentscheidungsträger oder die 
Personalentscheidungsträgerin bietet die 
Angebotsvorsorge vor der Tätigkeitsaufnah-
me an.

https://www.vbg.de/betriebsarzt-fasi
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Tätigkeit im Einsatzbetrieb
•	 Die notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen im 

Einsatzbetrieb (zum Beispiel Meldeeinrich-
tung, Erste-Hilfe-Material, Ersthelfende) wer-
den vertraglich geregelt (Arbeitsschutzverein-
barung). (25)

•	 Mit dem Einsatzbetrieb ist vereinbart, dass 
Sicherheitsbeauftragte in den Bereichen be-
stellt sind, in denen Zeitarbeitsbeschäftigte 
tätig sind. Sie berücksichtigen bei ihrer Arbeit 
als Sicherheitsbeauftragte auch die Tätigkei-
ten und Arbeitsplätze der Zeitarbeitsbeschäf-
tigten. Werden größere Gruppen von Beschäf-
tigten im Einsatzbetrieb tätig (zum Beispiel 
bei On-Site-Projekten) kann die Bestellung 
eigener Sicherheitsbeauftragter aus dem 
Kreis der Zeitarbeitsbeschäftigten sinnvoll 
sein. (26)

•	 Die sicherheitstechnische und betriebsärzt-
liche Betreuung im Einsatzbetrieb ist sicher-
gestellt. (27) 

Arbeitsplätze im Zeitarbeitsunternehmen
•	 Die notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen 

(zum Beispiel Meldeeinrichtung, Erste-Hilfe-
Material, Ersthelfende) werden geregelt und 
regelmäßig überprüft. (25)

•	 Die notwendigen Brandschutzmaßnahmen 
(zum Beispiel Brandschutzhelferinnen und 
-helfer, ausreichende Anzahl Feuerlöscher, 
gekennzeichnete Brandschutzeinrichtungen 
und der Aushang zum Brandschutz) werden 
sichergestellt und kontrolliert. (28)

•	 Sicherheitsbeauftragte für den internen Be-
reich sind bestellt, wenn im Zeitarbeitsunter-
nehmen insgesamt mehr als 20 Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer tätig sind. (26)

Maßnahmen bei Arbeitsunfällen und arbeits-
bedingten Erkrankungen
•	 Bei einem Arbeitsunfall oder einer arbeitsbe-

dingten Erkrankung wird überprüft, ob eine 
Untersuchung im Einsatzbetrieb durchzufüh-
ren ist. Nur wenn ohne eine Untersuchung im 
Einsatzbetrieb ausreichend Klarheit über 
Ursachen des Unfalls oder der Erkrankung 
gewonnen und Maßnahmen abgeleitet wer-
den können, kann auf die gemeinsame Unter-
suchung verzichtet werden. Bei Fragen wird 
die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder die  

4	� Die Übersendung der Unfallanzeige durch die Unternehmen an die zuständigen staatlichen Arbeitsschutzbehörden ent-
fällt ab dem 1.1.2028 (Viertes Bürokratieentlastungsgesetz, BEG IV). Außerdem ist ab 1.1.2028 nur noch die elektronische 
Übermittlung der Unfallanzeige durch die Unternehmen vorgesehen.

 
Betriebsärztin beziehungsweise der Betriebs-
arzt vom Zeitarbeitsunternehmen und vom 
Einsatzbetrieb hinzugezogen. (24, 29) 

•	 Die Unfallanzeige kann online ausgefüllt 
(www.service.vbg.de) und direkt an die VBG 
gesendet werden. Außerdem wird die Unfall-
anzeige auch an die zuständige staatliche 
Arbeitsschutzbehörde (gemäß Unfallort) ge-
sendet.4 (30)

•	 Bei Beschäftigten, die schwere Arbeitsunfälle 
miterlebt haben, können die Voraussetzun-
gen für einen Arbeitsunfall gegeben sein, 
auch wenn nicht unmittelbar eine Arbeitsun-
fähigkeit eintritt. Auch in diesen Fällen ist es 
sinnvoll, eine Unfallanzeige an den Unfallver-
sicherungsträger zu senden (mit dem Einver-
ständnis der betroffenen Personen). So wird 
sichergestellt, dass Versicherungsschutz fest-
gestellt und geeignete Behandlungen früh-
zeitig eingeleitet werden.
	ǦMaster-Vendor: Es ist zwischen Master-Vendor 
und Co-Lieferanten vereinbart, dass Arbeits-
unfälle oder arbeitsbedingte Erkrankungen 
gemeinsam untersucht werden; der gegensei-
tige Informationsfluss ist sichergestellt.

•	 Bei der Untersuchung werden Maßnahmen 
festgelegt, damit weitere Unfälle vermieden 
werden.

Praxishilfen auf der Internet-Branchen-
seite „Zeitarbeit“ unter www.vbg.de/zeit-
arbeit oder im VBG-Medien-Center mit 
dem Branchenfilter „Zeitarbeit“
•	 Arbeitsschutzvereinbarung

Praxishilfen unter www.vbg.de
•	 Hilfen zur Ersten Hilfe und zum Brand- 

schutz
•	 Unfallanzeige und Berufskrankheiten- 

Anzeige unter service.vbg.de
•	 Weitere Informationen in der DGUV Vor-

schrift 2

https://www.service.vbg.de
https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsschutzvereinbarung
https://www.vbg.de
https://www.vbg.de/erste-hilfe
https://www.vbg.de/brandschutz
https://www.vbg.de/brandschutz
https://service.vbg.de
https://www.vbg.de/Medien/DGUV-Vorschrift-2
https://www.vbg.de/Medien/DGUV-Vorschrift-2
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Dokumente im Rahmen des Überlassungs- 
prozesses
•	 Ergebnisse der Beurteilungen der Arbeits- 

bedingungen – zum Beispiel Gefährdungs- 
beurteilung des Einsatzbetriebs, Auftrags- 
annahme, Arbeitsplatzbesichtigung vor Auf-
tragsbeginn (32)

•	 Arbeitnehmerüberlassungsverträge mit inte-
grierten Arbeitsschutzvereinbarungen oder 
Rahmenverträge mit separaten Arbeitsschutz- 
vereinbarungen

•	 Ergebnisse von Arbeitsplatzbesichtigungen 
nach Auftragsbeginn

•	 Durchgeführte Unterweisungen der Beschäf-
tigten (33)

•	 Aushändigung von Persönlicher Schutz- 
ausrüstung

•	 Durchgeführte und angebotene arbeitsmedi-
zinische Vorsorge (Vorsorgekartei) (35)
	ǦMaster-Vendor: Es ist zwischen Master-Vendor 
und Co-Lieferanten vereinbart, wer welche 
Dokumente erstellt, nachhält und pflegt. Der 
Zugriff ist geregelt.

Praxishilfen auf der Internet-Branchen-
seite „Zeitarbeit“ unter www.vbg.de/
zeitarbeit
•	 �Unterweisungen in der Zeitarbeit:  

1. Fragebögen für Sicherheit und Gesund-
heit in der Zeitarbeit inklusive einiger 
Fragebögen in einfacher Sprache (Online-
Tool „Fragebögen Zeitarbeit“) 
2. Interaktives Lernprogramm für die 
Unterweisung von Zeitarbeitsbeschäftigten 
(Lernprogramm „Unterweisungshilfen 
für die Zeitarbeit“)

2.1.12	 Dokumentation

Um die gewonnenen Informationen für künftige 
Überlassungen zu nutzen, aber auch um den 
Nachweis einer arbeitsschutzgerechten Gestal-
tung der Arbeitsorganisation zu erbringen, wird 
unter anderem Folgendes dokumentiert:

Dokumente im Zeitarbeitsunternehmen
•	 Beauftragungen als verantwortliche Perso-

nen (Pflichtenübertragungen) (31)
•	 Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung im 

Zeitarbeitsunternehmen (32)
•	 Durchgeführte Unterweisungen der internen 

Beschäftigten, Personalentscheidungsträger 
und -trägerinnen (33)

•	 Durchgeführte Prüfungen von Arbeitsmitteln 
(34)

•	 Durchgeführte und angebotene arbeitsmedi-
zinische Vorsorge von Beschäftigten im Ver-
waltungsbereich, Personalentscheidungsträ-
gerinnen und -trägern (Vorsorgekartei) (35)

•	 Sicherheitstechnische und betriebsärztliche 
Betreuung (36)

•	 Aufzeichnungen der durchgeführten Erste-
Hilfe-Leistungen (37)

•	 Nachweis der Ersthelfenden-Ausbildung und 
-Fortbildung sowie der Unterweisung der 
Brandschutzhelfenden (38)

•	 Unfallanzeigen und Berufskrankheiten- 
anzeigen (30) 

https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/zeitarbeit-fb
https://www.vbg.de/wbt/zeitarbeit
https://www.vbg.de/wbt/zeitarbeit
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2.2	 Überlassungsprozess

Die zweite wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche Zeitarbeit ist neben einer 
guten Betriebsorganisation ein Überlassungsprozess, in dem präventiv Sicherheit 
und Gesundheit berücksichtigt werden. Nur so können alle Ressourcen effektiv 
und effizient eingesetzt werden. Ein so geplanter Überlassungsprozess umfasst 
folgende Schritte: 

Abbildung 4: Schritte des Überlassungsprozesses

Beschäftigte

Einstellung – 2.2.5

Bewerbungsgespräch – 2.2.4

Einsatzbetrieb

Auftragsannahme – 2.2.2

Arbeitsplatzbesichtigung unbekannter Arbeitsplätze – 2.2.3

Akquisition – 2.2.1

Disposition – 2.2.6
(Beschäftigte/Auftrag)

Einsatzvorbereitung – 2.2.7
(Mitarbeiterinformationen, vertragliche Regelungen)

Einsatzdurchführung – 2.2.8
(Einsatzbeginn, Arbeitsplatzbesichtigung)

Einsatznachbereitung – 2.2.9
(Mitarbeiterbefragung, Kundenbefragung, Maßnahmen)

Zeitarbeit – sicher, gesund und erfolgreich
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2.2.1	 Akquisition

Bei der Akquisition von Aufträgen wird mögli-
chen Einsatzbetrieben bereits deutlich gemacht, 
dass das Unternehmen auf sicheres und ge-
sundheitsgerechtes Arbeiten Wert legt – wie zum 
Beispiel durch ein Arbeitssystem, das durch die 
eigene Betreuung der Beschäftigten und sicher-
heitsbewusste Arbeitsweise zuverlässige Dienst-
leistungen sicherstellt. Einsatzbetrieben kann 
das zum Beispiel durch Bescheinigungen über 
eingeführte Arbeitsschutzmanagementsysteme 
dargestellt werden.

2.2.2	 Auftragsannahme

•	 Der Einsatzbetrieb ist nach den staatlichen 
und berufsgenossenschaftlichen Regelwerken 
verpflichtet, sichere und gesunde Arbeitsplät-
ze auch für die Beschäftigten der Zeitarbeits-
unternehmen bereitzustellen. Schon in der 
Auftragsannahme werden die Aspekte des 
Arbeitsschutzes für den geplanten Einsatz 
umfassend mit einbezogen. (39)

•	 Um einen sicheren Einsatz der Beschäftigten 
zu gewährleisten, wird sichergestellt, dass für 
alle Einsätze die Ergebnisse der Gefährdungs-
beurteilung und die daraus festgelegten Maß-
nahmen vor dem Einsatz vorliegen. (32)

	− Die Personalentscheidungsträgerin oder 
der Personalentscheidungsträger klärt im 
Gespräch mit dem Einsatzbetrieb die An-
forderungen für einen sicheren und ge-
sundheitsgerechten Einsatz – zum Beispiel 
körperliche Anforderungen, Umgebungs- 
einwirkungen, auftretende Gefährdungen, 
Angaben zur Gefährdungsbeurteilung,  
Persönliche Schutzausrüstungen, arbeits-
medizinische Vorsorge und gegebenenfalls 
erforderliche Eignungsbeurteilungen.

	− Mit dem Einsatzbetrieb wird abgestimmt, 
ob das Zeitarbeitsunternehmen oder der 
Einsatzbetrieb die Persönliche Schutzaus-
rüstung zur Verfügung stellt. Ebenso wird 
abgestimmt, wer das Angebot oder die 
Durchführung der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge veranlasst.

	− Empfehlung: Die Persönlichen Schutzaus-
rüstungen, die gegen tödliche Gefahren 
oder bleibende Gesundheitsschäden schüt-
zen, sollen vom Einsatzbetrieb zur Verfü-
gung gestellt werden. Ergibt sich aus der 
Gefährdungsbeurteilung die Notwendigkeit 
für arbeitsmedizinische Vorsorge, wird do-
kumentiert, ob es sich um Pflichtvorsorge 
oder um Angebotsvorsorge handelt.

	− Es wird geklärt, ob der Einsatzbetrieb seine 
Gefährdungsbeurteilung zu den Tätigkeiten 
und Arbeitsplätzen, bei beziehungsweise 
an denen die Beschäftigten eingesetzt wer-
den, dem Zeitarbeitsunternehmen zukom-
men lässt oder ob das Zeitarbeitsunterneh-
men die Gefährdungsbeurteilung beim 
Einsatzbetrieb einsehen kann und selbst 
dokumentiert. Die zur Verfügung gestellte 
Dokumentation der Gefährdungsbeurtei-
lung des Einsatzbetriebs ersetzt nicht die 
Arbeitsplatzbesichtigung unbekannter Ar-
beitsplätze vor Aufnahme der Tätigkeit.

	− Die Informationen aus dem Gespräch mit 
dem Einsatzbetrieb dokumentiert die Per-
sonalentscheidungsträgerin oder der Per-
sonalentscheidungsträger – zum Beispiel 
im Auftragsannahmeformular. Sie stellen 
im weiteren Verlauf die Basis für die Arbeits- 
schutzvereinbarung zwischen dem Zeitar-
beitsunternehmen und dem Einsatzbetrieb 
dar und fließen auch in die Einsatzinforma-
tion für die Zeitarbeitsbeschäftigten mit 
ein.
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	− Bei unbekannten Arbeitsplätzen erfolgt vor 
der Disposition, spätestens vor der Einsatz-
durchführung, eine Arbeitsplatzbesichti-
gung, um die Informationen des Einsatzbe-
triebs gegebenenfalls zu ergänzen und 
anzupassen. Nur wenn die Besichtigung 
eines unbekannten Arbeitsplatzes – siehe 
Kapitel 2.2.3 – vor der Auftragsannahme 
nicht möglich ist (zum Beispiel Einsätze als 
Kundendienstmonteurinnen oder -monteu-
re, auf Fernbaustellen oder in zugangsgesi-
cherten Bereichen wie in der Kerntechnik), 
werden die erforderlichen Informationen 
durch den Einsatzbetrieb dokumentiert 
– zum Beispiel durch Bereitstellung der 
Gefährdungsbeurteilung durch den Einsatz-
betrieb oder mit dem Arbeitsplatzbesich-
tigungsformular. In diesen Fällen wird zu-
sätzlich eine Überprüfung der Angaben 
durch qualifizierte Zeitarbeitsbeschäftigte 
im Rahmen eines Selbstchecks (siehe Kapi-
tel 2.2.8) vorgenommen und dokumentiert. 
Sie werden dazu zusätzlich qualifiziert und 
unterwiesen.

	− Informationen zu arbeitsplatzbezogenen 
Maßnahmen nach dem Mutterschutzgesetz 
werden vom Einsatzbetrieb eingeholt und 
festgehalten.

	ǦMaster-Vendor: Informationen über die An-
forderungen des Einsatzbetriebs an die Tätig-
keiten, der Gefährdungsbeurteilung und der 
Arbeitsplatzbesichtigungen werden vom Mas-
ter-Vendor an den Co-Lieferanten weiter- 
gegeben.

Praxishilfen auf der Internet-Branchen-
seite „Zeitarbeit“ unter www.vbg.de/
zeitarbeit oder im VBG-Medien-Center mit 
dem Branchenfilter „Zeitarbeit“
•	 Auftragsannahme für Zeitarbeitsunter- 

nehmen
•	 Fachinformation „Arbeitsmedizinische  

Vorsorge in der Zeitarbeit – rechtliche 
Grundlagen und Auswahl“

https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/Medien/orga-auftragsannahme
https://www.vbg.de/Medien/orga-auftragsannahme
https://www.vbg.de/Medien/vorsorge-zeitarbeit
https://www.vbg.de/Medien/vorsorge-zeitarbeit
https://www.vbg.de/Medien/vorsorge-zeitarbeit
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2.2.3	 �Arbeitsplatzbesichtigung  
unbekannter Arbeitsplätze

•	 Unbekannte Arbeitsplätze des Einsatzbetriebs 
sieht sich der Personalentscheidungsträger 
oder die Personalentscheidungsträgerin, 
unabhängig vom Vorliegen der Gefährdungs-
beurteilung des Einsatzbetriebs, an und be-
spricht die genaueren Einsatzbedingungen. 
Dazu wird zum Beispiel das Arbeitsplatzbe-
sichtigungsformular verwendet. Die Arbeits-
platzbesichtigung dient auch zur Prüfung,  
ob die Gefährdungsbeurteilung des Einsatz-
betriebs ausreichend ist und schließlich als 
Basis der Entscheidung darüber, ob der Ein-
satz der Zeitarbeitsbeschäftigten sicher mög-
lich ist. (40)

•	 Bei der Arbeitsplatzbesichtigung unbekann-
ter Arbeitsplätze wird berücksichtigt, ob für 
den Umgang mit vorhersehbaren Betriebs-
störungen (zum Beispiel zur Behebung von 
Materialstau) angemessene Maßnahmen vom 
Einsatzbetrieb festgelegt sind. (34)

•	 Schutzmaßnahmen nach dem Mutterschutz-
gesetz werden gemeinsam mit dem Einsatz-
betrieb arbeitsplatzbezogen ermittelt und 
den verursachenden Gefährdungen zugeord-
net. (41)

•	 Wird die Gefährdungsbeurteilung vom Ein-
satzbetrieb nicht zur Verfügung gestellt, wer-
den gemeinsam mit dem Einsatzbetrieb die 
Gefährdungen ermittelt und beurteilt und 
Maßnahmen festgelegt. Auch hierzu kann 
zum Beispiel das Arbeitsplatzbesichtigungs-
formular verwendet werden.  

•	 Wird der Arbeitsplatz wiederholt besetzt, wird 
eine Besichtigung des Arbeitsplatzes vor Auf-
tragsannahme dann vorgenommen, wenn 
sich die Arbeitsbedingungen verändert haben.

•	 Bei Arbeitsschutzmängeln wird mit dem Ein-
satzbetrieb vereinbart, wie sie vor Überlas-
sungsbeginn abgestellt werden.

•	 Liegen aufgrund der Besichtigung des Arbeits- 
platzes Erkenntnisse vor, dass ein sicherer 
und gesundheitsgerechter Einsatz der Zeitar-
beitsbeschäftigten nicht gewährleistet wer-
den kann, oder fehlen wesentliche Informati-
onen für einen sicheren Einsatz, wird der 
oder die Zeitarbeitsbeschäftigte dem Einsatz-
betrieb nicht überlassen, solange der Einsatz-
betrieb keine Abhilfe geschaffen hat. (39) 
	ǦMaster-Vendor: Es ist zwischen Einsatzbetrieb 
und Master-Vendor sowie zwischen Master-
Vendor und Co-Lieferanten vereinbart, wie 
die Arbeitsplatzbesichtigungen organisiert 
werden. 

Praxishilfen auf der Internet-Branchen-
seite „Zeitarbeit“ unter www.vbg.de/
zeitarbeit oder im VBG-Medien-Center mit 
dem Branchenfilter „Zeitarbeit“
•	 Arbeitsplatzbesichtigung für Zeitarbeits- 

unternehmen
•	 Selbstcheck für Beschäftigte in der 

Zeitarbeit

https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/Medien/orga-arbeitsplatzbesichtigung
https://www.vbg.de/Medien/orga-arbeitsplatzbesichtigung
https://www.vbg.de/Medien/beschaeftigten-selbstcheck
https://www.vbg.de/Medien/beschaeftigten-selbstcheck
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2.2.5	 Einstellung

•	 Es werden Zeitarbeitsbeschäftigte eingestellt, 
die die für die Tätigkeiten erforderlichen Be-
fähigungen (Qualifikationen, Erfahrungen, 
Kenntnisse, Eignung) besitzen. Die entspre-
chenden Nachweise der eingestellten Zeitar-
beitsbeschäftigten werden dokumentiert. (4) 

•	 Die Zeitarbeitsbeschäftigten werden allge-
mein unterwiesen (Grundunterweisung). (18) 
Die größte Wirkung hat eine Unterweisung, 
wenn das Gespräch durch andere Medien 
ergänzt wird – zum Beispiel mit dem inter- 
aktiven VBG-Lernprogramm „In der Zeitarbeit 
unterweisen“.

 
Grundunterweisung

Die Grundunterweisung der Zeitarbeitsbe-
schäftigten kann in die tätigkeitsbezogenen 
Unterweisungen (siehe Kapitel 2.2.7) für 
den Einsatz im Einsatzbetrieb eingebunden 
werden. Bei der Grundunterweisung be-
spricht die Führungskraft der Zeitarbeitsbe-
schäftigten die grundlegenden Fragen des 
Arbeitsschutzes in ihrem Unternehmen. Sie 
dient nicht nur der Vermittlung von Wissen, 
sondern soll zu sicherem Verhalten moti-
vieren und den Beschäftigten Rückhalt bei 
ihren Führungskräften vermitteln. Die an 
der Unterweisung beteiligten Personen be- 
stätigen deren Durchführung. Die Unterwei-
sung der Zeitarbeitnehmer und Zeitarbeit-
nehmerinnen ist jährlich vom Zeitarbeits-
unternehmen durchzuführen. (33)

2.2.4	 Bewerbungsgespräch

•	 Bei der Einstellung von Zeitarbeitsbeschäftig-
ten werden ihre Befähigungen (Qualifikation, 
Erfahrungen, Kenntnisse, Eignung) für die 
vorgesehenen Tätigkeiten überprüft – zum 
Beispiel Facharbeiter- oder Gesellenbriefe, 
Arbeitszeugnisse, Führerscheine sowie Nach-
weise für die Fähigkeit zum Schweißen,  
für das Führen von Flurförderzeugen oder 
Kranen. 

•	 Die fachlichen Kenntnisse der einzustellen-
den Beschäftigten können auch durch geeig-
nete Fachkundetests festgestellt werden – 
zum Beispiel die Schweißprobe.
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2.2.6	 Disposition

•	 Bei der Einsatzplanung werden die Qualifika-
tionen, Fähigkeiten und Kenntnisse sowie die 
persönlichen, psychischen und körperlichen 
Voraussetzungen der Zeitarbeitsbeschäftig-
ten, entsprechend den Anforderungen der 
Arbeitsaufgabe, berücksichtigt. (4)

•	 Die nach Gefährdungsbeurteilung für den 
Einsatz erforderliche arbeitsmedizinische 
Pflichtvorsorge und gegebenenfalls Eignungs- 
beurteilungen sind durchgeführt. Angebots-
vorsorge ist angeboten worden. (23, 42)
	ǦMaster-Vendor: Zwischen Master-Vendor  
und Co-Lieferanten ist die Durchführung der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge vereinbart.

•	 Die erforderlichen Arbeitsmittel und die not-
wendige Persönliche Schutzausrüstung für 
die Tätigkeit im Einsatzbetrieb werden zur 
Verfügung gestellt. (16)

	ǦMaster-Vendor: Zwischen Master-Vendor und 
Co-Lieferanten ist vereinbart, wer die Persön-
liche Schutzausrüstung, die nicht vom Ein-
satzbetrieb gestellt wird, zur Verfügung stellt.

Praxishilfen auf der Internet-Branchen-
seite „Zeitarbeit“ unter www.vbg.de/
zeitarbeit oder im VBG-Medien-Center mit 
dem Branchenfilter „Zeitarbeit“
•	 Fachinformation „Arbeitsmedizinische 

Vorsorge in der Zeitarbeit – rechtliche 
Grundlagen und Auswahl“

https://www.vbg.de/zeitarbeit 
https://www.vbg.de/zeitarbeit 
https://www.vbg.de/Medien/vorsorge-zeitarbeit
https://www.vbg.de/Medien/vorsorge-zeitarbeit
https://www.vbg.de/Medien/vorsorge-zeitarbeit
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2.2.7	 Einsatzvorbereitung

Mitarbeitendeninformation
•	 Es findet eine Einsatzbesprechung mit den 

Beschäftigten statt, in der über die Arbeitsbe-
dingungen informiert wird – dazu gehören 
zum Beispiel die Beschreibung der Arbeits-
aufgabe und des betrieblichen Umfeldes, 
Kontaktpersonen beim Einsatzbetrieb, erfor-
derliche Schutzmaßnahmen, eine Wegbe-
schreibung zur Arbeitsstätte und die tätig-
keitsbezogene Unterweisung. (19) Hilfreiche 
Unterstützung hierbei sind das Unterwei-
sungsprogramm für die Zeitarbeit und die 
„Fragebögen für Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit“.

•	 Diese Informationen werden den Beschäftig-
ten schriftlich oder in Textform in einer „Ein-
satzinformation für die Beschäftigten“ mit-
gegeben. Ebenso ist sichergestellt, dass die 
Beschäftigten entsprechend dem geplanten 
Einsatz tätigkeitsbezogen unterwiesen sind. 
(43)

•	 Die Zeitarbeitsbeschäftigten werden ange-
wiesen, die Personalentscheidungsträgerin 
oder den Personalentscheidungsträger zu 
informieren, wenn andere Arbeiten im Ein-
satzbetrieb durchzuführen sind als ver-  
einbart.

•	 Die Arbeitsmittel und die erforderliche Per-
sönliche Schutzausrüstung für den Einsatz 
beim Einsatzbetrieb werden den Zeitarbeits-
beschäftigten übergeben und sie werden auf 
den sicheren Einsatz sowie die Tragepflicht 
hingewiesen. (44) Für den Einsatz der Persön-
lichen Schutzausrüstung, die gegen tödliche 
Gefahren oder bleibende Gesundheitsschä-
den schützen soll, werden besondere Unter-
weisungen mit Übungen durchgeführt – zum 
Beispiel Unterweisung im Atemschutz. (45)

•	 Die Zeitarbeitsbeschäftigten werden ver-
pflichtet, sicherheitswidrige Anweisungen 
nicht durchzuführen (zum Beispiel Arbeiten 
an hoch gelegenen Arbeitsplätzen ohne Ab-
sturzsicherung) und die Personalentschei-
dungsträgerin oder den Personalentschei-
dungsträger in solchen Situationen sofort zu 
informieren. (46)

•	 Die Zeitarbeitsbeschäftigten werden ver-
pflichtet, Vorgesetzte im Einsatzbetrieb und/
oder den Personalentscheidungsträger bezie-
hungsweise die Personalentscheidungsträge-
rin über fehlerhafte Persönliche Schutzaus-
rüstung und mangelhafte Arbeitsmittel sowie 
über Probleme und Störungen beim Arbeits-
ablauf im Einsatzbetrieb zu informieren. (22)
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Vertragliche Regelungen
•	 Im Arbeitnehmerüberlassungsvertrag werden 

in der Arbeitsschutzvereinbarung die auftrags- 
bezogenen Aspekte von Sicherheit und Ge-
sundheit geregelt – siehe Kapitel 2.1.5. (47)

•	 Dabei wird mindestens Folgendes vereinbart:
	− Tätigkeit, besondere Merkmale der Tätigkeit 

sowie dafür erforderliche Qualifikation
	− Arbeitsplatz/Arbeitsbereich
	− Bereitstellung der Gefährdungsbeurteilung
	− Erforderliche Persönliche Schutzausrüstung
	− Erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorge
	− Erforderliche arbeitsmedizinische 

Eignungsbeurteilung5 
	− Unterweisung am Tätigkeitsort
	− Erste Hilfe
	− Sicherheitsbeauftragte
	− Betriebsärztliche und sicherheitstechnische 

Betreuung
	− Untersuchung von Arbeitsunfällen und 

Berufskrankheiten
	− Gewährleistung des Zutritts für 

Arbeitsplatzbesichtigungen
	− Maßnahmen bei Umsetzung der 

Beschäftigten
	− Teilnahme an Maßnahmen der betrieb- 

lichen Gesundheitsförderung 
 
 
 

5	� Zur Erfordernis und Zulässigkeit von Eignungsbeurteilungen im Rahmen ärztlicher Untersuchungen siehe auch DGUV- 
Information 215-010 „Eignungsbeurteilungen in der betrieblichen Praxis“ sowie die Arbeitsmedizinische Regel AMR 3.3 
„Ganzheitliche arbeitsmedizinische Vorsorge unter Berücksichtigung aller Arbeitsbedingungen und arbeitsbedingten 
Gefährdungen“, Nr. 8

	ǦMaster-Vendor. Die arbeitsschutzrelevanten 
Inhalte der Arbeitnehmerüberlassungsverträ-
ge und der Arbeitsschutzvereinbarungen zwi-
schen Master-Vendor und Einsatzbetrieb sowie 
zwischen Einsatzbetrieb und Co-Lieferanten 
unterscheiden sich nicht.

Praxishilfen auf der Internet-Branchen-
seite „Zeitarbeit“ unter www.vbg.de/
zeitarbeit oder im VBG-Medien-Center mit 
dem Branchenfilter „Zeitarbeit“
•	 Einsatzinformation für die Beschäftigten
•	 Allgemeine Arbeitsanweisung für Be-

schäftigte in der Zeitarbeit
•	 Erhaltene Persönliche Schutzausrüstun-

gen und Arbeitskleidung
•	 Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit 

Arbeitsschutzvereinbarung
•	 Arbeitsschutzvereinbarung
•	 �U�nterweisungen in der Zeitarbeit:  

1. Fragebögen für Sicherheit und Ge-
sundheit in der Zeitarbeit inklusive eini-
ger Fragebögen in einfacher Sprache 
(Online-Tool „Fragebögen Zeitarbeit“) 
2. Interaktives Lernprogramm für die 
Unterweisung von Zeitarbeitsbeschäftig-
ten (Lernprogramm „Unterweisungshil-
fen für die Zeitarbeit“)

https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/Medien/orga-einsatzinfo
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-beschaeftigte
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsanweisung-beschaeftigte
https://www.vbg.de/Medien/orga-psa
https://www.vbg.de/Medien/orga-psa
https://www.vbg.de/Medien/arbeitnehmerueberlassungsvertrag
https://www.vbg.de/Medien/arbeitnehmerueberlassungsvertrag
https://www.vbg.de/Medien/arbeitsschutzvereinbarung
https://www.vbg.de/zeitarbeit-fb
https://www.vbg.de/wbt/zeitarbeit
https://www.vbg.de/wbt/zeitarbeit
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2.2.8	 Einsatzdurchführung

Einsatzbeginn
•	 Die Zeitarbeitsbeschäftigten sollen ihre Ar-

beitsplätze sicher erreichen. Bei Arbeitsplät-
zen, die für die Zeitarbeitsbeschäftigten noch 
unbekannt sind, hat es sich bewährt, dass sie 
vom Personalentscheidungsträger, von der 
Personalentscheidungsträgerin oder von 
anderen Personen bis zum Vorgesetzten oder 
zur Vorgesetzen im Einsatzbetrieb begleitet 
werden. Die begleitende Person kennt den zu 
besetzenden Arbeitsplatz. Detaillierte Wegbe-
schreibungen und die konkrete Nennung der 
Ansprechpersonen im Einsatzbetrieb helfen 
die Arbeitsplätze sicher zu erreichen, wenn 
die Begleitung nicht möglich ist.

•	 Der Einsatz beginnt mit der Einweisung in die 
Arbeitsaufgabe und die Arbeitsabläufe sowie 
der arbeitsplatzbezogenen Unterweisung 
über sicheres und gesundheitsgerechtes Ar-
beiten im Einsatzbetrieb. (18)

•	 Die Zeitarbeitsbeschäftigten werden im Um-
gang mit der ihnen ausgehändigten Persönli-
chen Schutzausrüstung unterwiesen.
	ǦOn-Site-Manager: Die Einweisung in die Ar-
beitsaufgabe, die Arbeitsabläufe sowie die 
arbeitsplatzbezogene Unterweisung über 
sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten 
im Einsatzbetrieb erfolgt auch beim On-Site-
Management durch den Einsatzbetrieb.

Arbeitsplatzbesichtigung (nach Einsatzbeginn)
•	 Die Einsatzbedingungen der Zeitarbeitsbe-

schäftigten werden von Personalentschei-
dungsträgern oder Personalentscheidungs-
trägerinnen, gegebenenfalls mit Unterstützung 
der Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebs-
ärztinnen oder Betriebsärzte, durch Besichti-
gungen am Tätigkeitsort überprüft. Dabei 
wird unter anderem festgestellt, ob

	− die Zeitarbeitsbeschäftigten vom Einsatz-
betrieb vertragsgemäß und entsprechend 
den Anforderungen und Befähigungen (Ar-
beitnehmerüberlassungsvertrag/Arbeits-
schutzvereinbarung) eingesetzt werden,

	− der Einsatzbetrieb die Zeitarbeitsbeschäf-
tigten über sicheres und gesundheitsge-
rechtes Arbeiten an ihrem Tätigkeitsort 
(Arbeitsplatz oder Aufgabenbereich) unter-
wiesen hat,

	− der Einsatzbetrieb zum Schutz der Zeitar-
beitsbeschäftigten die Arbeitsschutzanfor-
derungen einhält,

	− den Zeitarbeitsbeschäftigten die erforderli-
che Persönliche Schutzausrüstung zur Ver-
fügung steht und diese von ihnen benutzt 
wird und

	− gegebenenfalls weitere arbeitsmedizinische 
Vorsorge erforderlich ist. 

Die Besichtigungen dienen der Wirksam-
keitskontrolle der festgelegten und mit dem 
Einsatzbetrieb abgestimmten Arbeitsschutz-
maßnahmen und sind Bestandteil der Ge- 
fährdungsbeurteilung.

•	 Die Besichtigungen werden regelmäßig wie-
derholt. Die Intervalle richten sich zum Bei-
spiel nach den Gefährdungen und den Ergeb-
nissen vorhergehender Besichtigungen im 
Einsatzbetrieb.
	ǦMaster-Vendor: Es ist zwischen Einsatzbetrieb 
und Master-Vendor sowie zwischen Master-
Vendor und Co-Lieferanten vereinbart, wie 
die Arbeitsplatzbesichtigungen organisiert 
werden.

•	 Wird bei diesen Besichtigungen am Tätig-
keitsort der Zeitarbeitsbeschäftigten festge-
stellt, dass die Vereinbarungen und Verpflich-
tungen zum Arbeitsschutz nicht oder nur 
teilweise eingehalten sind, wird gemeinsam 
mit dem Einsatzbetrieb festgelegt, wie diese 
erfüllt werden. Wenn kein sicherer und ge-
sundheitsgerechter Einsatz der Zeitarbeits-
beschäftigten gewährleistet ist, wird der Ein-
satz beendet. (48)

•	 Um Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 
sicherzustellen, erkundigt sich die Personal-
entscheidungsträgerin oder der Personalent-
scheidungsträger im Rahmen von Arbeits-
platzbesichtigungen bei den Zeitarbeits- 
beschäftigten und im Einsatzbetrieb über 
deren Zufriedenheit – zum Beispiel mit der 
Einarbeitung, der Unterweisung, der Arbeits-
aufgabe, dem Betriebsklima, den zur Verfü-
gung gestellten Arbeitsmitteln und der Per-
sönlichen Schutzausrüstung.

•	 In Fällen, in denen Arbeitsplatzbesichtigun-
gen nicht möglich sind (zum Beispiel Einsätze 
als Kundendienstmonteurinnen oder -mon-
teure, auf Fernbaustellen oder in zugangsge-
sicherten Bereichen wie in der Kerntechnik), 
stellt der Einsatzbetrieb die erforderlichen 
Informationen bereit und übermittelt sie dem 
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Zeitarbeitsunternehmen – zum Beispiel mit 
dem Formular „Arbeitsplatzbesichtigung“.  
In diesen Fällen wird zusätzlich eine Überprü-
fung der Angaben durch qualifizierte Zeitar-
beitsbeschäftigte im Rahmen eines Selbst-
checks vorgenommen und dokumentiert.  
Sie werden dazu zusätzlich qualifiziert und 
unterwiesen.

•	 Ergebnisse der Arbeitsplatzbesichtigungen 
werden bei der Planung von Folgeeinsätzen 
(Auftragsannahme bei bekannten Arbeits-
plätzen) berücksichtigt. 

Umsetzung
•	 Erfolgt durch den Einsatzbetrieb eine Umset-

zung der Zeitarbeitsbeschäftigten zum Bei-
spiel in andere Arbeitsbereiche, für andere 
Tätigkeiten oder andere Arbeitsschutzanfor-
derungen, werden die vertraglichen Verein-
barungen – zum Beispiel Arbeitnehmerüber-
lassungsvertrag, Arbeitsschutzvereinbarung 
– angepasst und es werden die entsprechen-
den Maßnahmen des Überlassungsprozesses 
geprüft und bei Bedarf wiederholt (zum Bei-
spiel Arbeitsplatzbesichtigung) – siehe Kapi-
tel 2.2.2 ff.
	ǦMaster-Vendor: Master-Vendor und Co-Liefe-
ranten informieren sich gegenseitig über die 
Umsetzung von Beschäftigten des Co-Liefe-
ranten. Falls erforderlich, werden auch hier 
die vertraglichen Regelungen angepasst.

Praxishilfen auf der Internet-Branchen-
seite „Zeitarbeit“ unter www.vbg.de/
zeitarbeit oder im VBG-Medien-Center mit 
dem Branchenfilter „Zeitarbeit“
•	 Arbeitsplatzbesichtigung für Zeitarbeits- 

unternehmen
•	 Selbstcheck für Beschäftigte in der 

Zeitarbeit

2.2.9	 Einsatznachbereitung

Kundenbefragung – Beschäftigtenbefragung
•	 Der Einsatzbetrieb wird über die Leistung und 

Zuverlässigkeit der Zeitarbeitsbeschäftigten 
befragt (auch in Bezug auf ihr sicheres und 
gesundheitsgerechtes Verhalten).

•	 Beschwerden des Einsatzbetriebs werden als 
Hilfe angesehen, die eigene Arbeit zu verbes-
sern. Ein Verfahren wird festgelegt, wie mit 
Beschwerden aus den Einsatzbetrieben um-
zugehen ist.

•	 Nach Einsatzende werden die Zeitarbeitsbe-
schäftigten über den erfolgten Einsatz 
befragt.

•	 Die Ergebnisse der Befragung der Einsatzbe-
triebe und der Zeitarbeitsbeschäftigten wer-
den bei der Vorbereitung der zukünftigen 
Einsätze berücksichtigt.
	ǦMaster-Vendor: Der Master-Vendor und die 
Co-Lieferanten besprechen Erfahrungen  
und mögliche Verbesserungen während des 
Einsatzes und danach. Die Zeitpunkte für  
die gemeinsamen Besprechungen sind fest- 
gelegt.

Praxishilfe im VBG-Medien-Center mit 
dem Branchenfilter „Zeitarbeit“
•	 Aus Fehlern lernen

https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/Medien/orga-arbeitsplatzbesichtigung
https://www.vbg.de/Medien/orga-arbeitsplatzbesichtigung
https://www.vbg.de/Medien/beschaeftigten-selbstcheck
https://www.vbg.de/Medien/beschaeftigten-selbstcheck
https://www.vbg.de/Medien/orga-beschwerdemanagement
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3	 Praxishilfen Zeitarbeit

Die „Praxishilfen Zeitarbeit“ erleichtern es, die Abläufe im Unternehmen wirkungs-
voll präventiv zu gestalten. Die Praxishilfen sind als Muster gedacht und sollten im 
Unternehmen möglichst weiter auf die spezifischen Bedingungen zugeschnitten 
werden. Die Dokumente können direkt genutzt oder bei Bedarf bearbeitet und in 
die digitalen Prozesse eingebunden werden. Alle dargestellten Formulare können 
unter www.vbg.de/zeitarbeit oder im VBG-Medien-Center unter www.vbg.de her-
untergeladen werden. 

Die „Praxishilfen Zeitarbeit“ dienen auch der Erfüllung von Dokumentationspflich-
ten, unter anderem nach dem Arbeitsschutzgesetz – zum Beispiel der Dokumenta-
tion der Beurteilungen der Arbeitsbedingungen oder der Unterweisungen.

Praxishilfen Zeitarbeit

Auftragsannahme .................................................................................................................................. 33
Arbeitsplatzbesichtigung ...................................................................................................................... 35
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit Arbeitsschutzvereinbarung ............................................... 40
Arbeitsschutzvereinbarung................................................................................................................... 43
Praxishilfen auf der Internet-Branchenseite „Zeitarbeit“  
unter www.vbg.de/zeitarbeit  .............................................................................................................. 45

https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de
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Auftragsannahme

Erstauftrag

(mit Erstbesichtigung vor Einsatzbeginn)  Folgeauftrag  

Auftragsannahme durch  Datum 

Einsatzbetrieb 

Anzuwendender Branchentarif: 

Kunden-Nr.  Auftrags-Nr.   

Straße   PLZ und Ort   

Rechnungsanschrift: 

Name 

Straße   PLZ und Ort 

Telefon  Fax   E-Mail 

Auftrag erteilt von    Funktion 

Durchwahl-Tel.    E-Mail 

Ansprechperson 

Überlassen als:    

Arbeitsplatz/Arbeitsbereich    

Zu erreichen    

Melden bei     Uhrzeit   

Beginn der Überlassung:   Tag  Monat  Jahr Ende der Überlassung:   Tag  Monat  Jahr

      

Arbeitszeit:  Mo bis Do    von:  bis:  

 Fr    von:  bis:  

 Sa    von:  bis:  

 So   von:  bis:     Ausnahmegenehmigung liegt vor     

 Gesamtstunden     Schicht von:   bis:  

Tätigkeiten (umfassend darstellen, auch Nebentätigkeiten)   

    
  

Besondere Merkmale der Tätigkeit   
  

   

Erforderliche Qualifikation/Befähigung des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin – zum Beispiel Kenntnisse, Erfahrungen, körperliche Eignung:

 

Gefährdungen und Angaben zur Gefährdungsbeurteilung. Welche Gefährdungen gibt es bei der Tätigkeit?

 

St
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ob
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 2
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Aktuelle Gefährdungsbeurteilung des Einsatzbetriebes über den Arbeitsplatz/Arbeitsbereich

  liegt im Zeitarbeitsunternehmen vor    wird vom Einsatzbetrieb zur Verfügung gestellt

  kann beim Einsatzbetrieb eingesehen werden    wird vom Einsatzbetrieb nicht zur Verfügung gestellt

Erforderliche Maßnahmen nach § 10 MuSchG nach Angabe des Einsatzbetriebs:

  keine weiteren Schutzmaßnahmen erforderlich    Aufnahme oder Fortführung der Tätigkeit nicht möglich

  Umgestaltung der Arbeitsbedingungen erforderlich (ergänzende Schutzmaßnahmen)

Die Informationen zum Punkt „Gefährdungen und Angaben zur Gefährdungsbeurteilung“ ersetzen nicht eine Arbeitsplatzbesichtigung:

  Arbeitsplatz bekannt    Arbeitsplatzbesichtigung vorgesehen am: 

Absprachen mit dem Einsatzbetrieb zu Schutzmaßnahmen
Diese Angaben mit der Gefährdungsbeurteilung und den Ergebnissen der Arbeitsplatzbesichtigung vor dem Einsatz abgleichen.
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

PSA Art EB ZA PSA Art EB ZA

Sicherheitsschuhe Schutzbrille

Atemschutz Gehörschutz

Schutzhandschuhe Helm

Schutzkleidung

ZA = durch Zeitarbeitsunternehmen EB = durch Einsatzbetrieb

Arbeitsmedizinische Vorsorge 
Folgende arbeitsmedizinische Vorsorge wird auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung durchgeführt. 
Ist für die oben genannten Tätigkeiten arbeitsmedizinische Vorsorge erforderlich?    ja    nein, wenn ja, welche: 

Anlass:
(siehe Anhang ArbMedVV)

Pflicht­
vorsorge

Angebots­
vorsorge

Durchführung bzw. Angebot  
vor Tätigkeitsaufnahme durch

Zeitarbeitsunternehmen Einsatzbetrieb

Wunschvorsorge nach den Anforderungen der ArbMedVV wird ermöglicht durch:
  Zeitarbeitsunternehmen   Einsatzbetrieb

Arbeitsmedizinische Eignungsbeurteilung
Sind für die oben genannten Tätigkeiten Eignungsbeurteilungen erforderlich?    ja    nein, wenn ja, welche: 

Bezeichnung: Durchführung vor Tätigkeitsaufnahme durch

Zeitarbeitsunternehmen Einsatzbetrieb

Erste Hilfe:
  Wird vom Einsatzbetrieb sichergestellt
  Für den Einsatz beteiligt sich das Zeitarbeitsunternehmen an der Ersten Hilfe mit:    Ersthelfende:     Erste-Hilfe-Material 

Sicherheitsbeauftragte
  Sicherheitsbeauftragte sind vom Einsatzbetrieb bestellt      Wir stellen im Einsatzbetrieb   eigene Sicherheitsbeauftragte

Bemerkungen/eventuelle Maßnahmen

     

Datum Unterschrift

Auftragsannahme



35

Zeitarbeit – sicher, gesund und erfolgreichArbeitsplatzbesichtigung

Arbeitsplatzbesichtigung

Die Arbeitsplatzbesichtigung wird regelmäßig wiederholt. Die Dokumentation der Erstbesichtigung erfolgt in den weißen Feldern. In 
den blau unterlegten Feldern werden die Ergebnisse der Folgearbeitsplatzbesichtigungen dokumentiert. Ggf. werden die Inhalte in 
den weißen Feldern angepasst.

Einsatzbetrieb  

Kunden-Nr.  Auftrags-Nr.  

Ansprechperson  

Überlassen als:  

Arbeitsplatz/Arbeitsbereich:  

Mitarbeiter/-in 

Mitarbeiter/-in am vereinbarten Arbeitsplatz?   ja   nein

Wenn nein, Maßnahme: 

Durch: 

Tätigkeiten (umfassend darstellen) 

Besondere Merkmale der Tätigkeit 

Erforderliche Qualifikation/Befähigung des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin – zum Beispiel Kenntnisse, Erfahrungen, körperliche 
Eignung:

Stimmen diese Anforderungen mit der tatsächlichen Situation überein?    ja   nein

Wenn nein, Maßnahme: 

Durch: 

Gefährdungen und Angaben zur Gefährdungsbeurteilung

Aktuelle Gefährdungsbeurteilung des Einsatzbetriebes über den Arbeitsplatz/Arbeitsbereich

  liegt im Zeitarbeitsunternehmen vor

Die Informationen (wie wesentliche Gefährdungen, Beurteilung der Gefährdungen und Maßnahmen) aus der vorliegenden 
Gefährdungsbeurteilung sind: 

  ausreichend.

   nicht ausreichend. Gefährdungen und Maßnahmen werden mit dem Einsatzbetrieb ermittelt und vom Zeitarbeitsunterneh-
men bewertet (siehe Tabelle nächste Seite)

 kann beim Einsatzbetrieb eingesehen werden

Die Informationen (wie wesentliche Gefährdungen, Beurteilung der Gefährdungen und Maßnahmen) aus der vorliegenden 
Gefährdungsbeurteilung sind:

 ausreichend und werden übernommen (siehe Tabelle nächste Seite)

  nicht ausreichend. Gefährdungen und Maßnahmen werden mit dem Einsatzbetrieb ermittelt und vom Zeitarbeitsunterneh-
men bewertet (siehe Tabelle nächste Seite)

  wird vom Einsatzbetrieb nicht zur Verfügung gestellt.

Gefährdungen und Maßnahmen werden mit dem Einsatzbetrieb gemeinsam ermittelt und vom Zeitarbeitsunternehmen bewertet:
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Nr. Gefährdungen 
(siehe auch Übersicht der 
Gefährdungsfaktoren)

Technische und organisa­
torische Maßnahmen des 
Einsatzbetriebes

Bewertung Vom Einsatzbetrieb noch 
umzusetzende Maßnahmen

1  ausreichend
 ausreichend mit PSA (s. u.) 
 nicht ausreichend
  unklar: Sifa/BA1 hinzuziehen

2  ausreichend
 ausreichend mit PSA (s. u.) 
 nicht ausreichend
  unklar: Sifa/BA1 hinzuziehen

3  ausreichend
 ausreichend mit PSA (s. u.) 
 nicht ausreichend
  unklar: Sifa/BA1 hinzuziehen

4  ausreichend
 ausreichend mit PSA (s. u.) 
 nicht ausreichend
  unklar: Sifa/BA1 hinzuziehen

5  ausreichend
 ausreichend mit PSA (s. u.) 
 nicht ausreichend
  unklar: Sifa/BA1 hinzuziehen

6  ausreichend
 ausreichend mit PSA (s. u.) 
 nicht ausreichend
  unklar: Sifa/BA1 hinzuziehen

Schätzen Sie das Risiko an diesem Arbeitsplatz insgesamt ein (Eintrittswahrscheinlichkeit und mögliche Schadensschwere):

   

   

   

Grün = ein Einsatz möglich, ggf. Verbesserungsmöglichkeiten
Gelb = Einsatz unter bestimmten Voraussetzungen möglich – zum Beispiel mit Kundenunternehmen die Minderung der Risiken vereinbaren
Rot  = kein Einsatz möglich, weil  

Erforderliche Schutzmaßnahmen nach § 10 MuSchG:

  keine weiteren Schutzmaßnahmen erforderlich
  Umgestaltung der Arbeitsbedingungen erforderlich (ergänzende Schutzmaßnahmen)

  Aufnahme oder Fortführung der Tätigkeit nicht möglich

Verursachende Gefährdungen (siehe oben): Nr.:   1,   2,   3,   4,   5,   6

Maßnahmen bei erforderlicher Umgestaltung:

 –  

 –  

 –  

Wurden die festgelegten Maßnahmen (siehe Spalte „Vom Einsatzbetrieb 
noch umzusetzende Maßnahmen“) umgesetzt?   ja   nein

Haben sich die Gefährdungen verändert oder müssen ergänzt werden?   ja   nein

Wenn ja, Tabelle und die Risikoeinschätzung anpassen.

1 Sifa = Fachkraft für Arbeitssicherheit; BA = Betriebsärztin/Betriebsarzt

Arbeitsplatzbesichtigung
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Personenbezogene Schutzmaßnahmen

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Folgende PSA wird auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung zur Verfügung gestellt:

PSA Art EB ZA PSA Art EB ZA

Sicherheitsschuhe Schutzbrille

Atemschutz Gehörschutz

Schutzhandschuhe Helm

Schutzkleidung

Steht die vereinbarte PSA zur Verfügung und wird sie getragen?   ja   nein

Wenn nein, Maßnahme: 

Durch: 

Arbeitsmedizinische Vorsorge 
Folgende arbeitsmedizinische Vorsorge wird auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung durchgeführt. 
Ist für die oben genannten Tätigkeiten arbeitsmedizinische Vorsorge erforderlich?     ja   nein Wenn ja, welche: 

Anlass:
(siehe Anhang ArbMedVV)

Pflicht­
vorsorge

Angebots­
vorsorge

Durchführung bzw. Angebot  
vor  Tätigkeitsaufnahme durch

Zeitarbeitsunternehmen Einsatzbetrieb

Wunschvorsorge nach den Anforderungen der ArbMedVV wird ermöglicht durch:
  Zeitarbeitsunternehmen   Einsatzbetrieb

Ist arbeitsmedizinische Vorsorge durchgeführt?    ja   nein

Ist Angebotsvorsorge angeboten?    ja   nein

Wenn nein, Maßnahme: 

Durch:  

Ist weitere arbeitsmedizinische Vorsorge erforderlich oder anzubieten?    ja   nein

Wenn ja, in Tabelle ergänzen

Arbeitsmedizinische Eignungsbeurteilung
Sind für die oben genannten Tätigkeiten Eignungsbeurteilungen erforderlich?    ja    nein, wenn ja, welche: 

Bezeichnung: Durchführung vor Tätigkeitsaufnahme durch

Zeitarbeitsunternehmen Einsatzbetrieb

Liegt die erforderliche Eignung vor?    ja   nein

Wenn nein, Maßnahme: 

Durch: 

Sind weitere Eignungsbeurteilungen erforderlich?    ja   nein

Wenn ja, in Tabelle ergänzen 

Arbeitsplatzbesichtigung
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Unterweisung

Unterweisende/-r des Einsatzbetriebes

  

Hat eine Unterweisung durch den Einsatzbetrieb stattgefunden?   ja   nein

Wenn nein, Maßnahme: 

Durch: 

Erste Hilfe:

  Wird vom Einsatzbetrieb sichergestellt
  Für den Einsatz beteiligt sich das Zeitarbeitsunternehmen an der Ersten Hilfe mit:    Ersthelfende:     Erste-Hilfe-Material 

Die Erste Hilfe ist wie vereinbart sichergestellt?   ja   nein

Wenn nein, Maßnahme: 

Durch: 

Sicherheitsbeauftragte

  Sicherheitsbeauftragte sind vom Einsatzbetrieb bestellt
  Wir stellen im Einsatzbetrieb   eigene Sicherheitsbeauftragte

Sicherheitsbeauftragte sind wie vereinbart bestellt   ja   nein

Ansprechperson zum Arbeitsschutz beim Einsatzbetrieb:

Fachkraft für Arbeitssicherheit: 

Betriebsärztin/-arzt: 

Betriebliche Gesundheitsförderung: 

  Der Einsatzbetrieb bietet Maßnahmen zur Gesundheitsförderung an.

  Die Teilnahmemöglichkeit für unsere Beschäftigten ist gegeben.

Unsere Beschäftigten konnten wie vereinbart an Maßnahmen  
der betrieblichen Gesundheitsförderung teilhaben?   ja         nein

Wenn nein, Maßnahme:  

Durch:  

Bemerkungen 

Nächste Arbeitsplatzbesichtigung bis: 

     

Datum Unterschrift

Arbeitsplatzbesichtigung



39

Zeitarbeit – sicher, gesund und erfolgreichArbeitsplatzbesichtigung

ÜBERSICHT DER GEFÄHRDUNGSFAKTOREN

1. Mechanische Gefährdungen
1.1  Ungeschützt bewegte Maschinenteile
1.2  Teile mit gefährlichen Oberflächen
1.3  Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
1.4  Unkontrolliert bewegte Teile
1.5  Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
1.6  Absturz
1.7 ...2

2. Elektrische Gefährdungen
2.1  Elektrischer Schlag
2.2  Lichtbögen
2.3  Elektrostatische Aufladungen
2.4 ...2

3. Gefahrstoffe
3.1  Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Flüssigkeiten, 

Feuchtarbeit)
3.2  Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dämpfe, Nebel, Stäu-

be einschließlich Rauche)
3.3  Verschlucken von Gefahrstoffen
3.4  Physikalisch-chemische Gefährdungen – zum Beispiel 

Brand- und Explosionsgefährdungen, unkontrollierte 
chemische Reaktionen

3.5  …2

4. Biologische Arbeitsstoffe
4.1  Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganis-

men – zum Beispiel Bakterien, Viren, Pilze
4.2  Sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikro-

organismen
4.3 …2

5. Brand- und Explosionsgefährdungen
5.1  Brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
5.2  Explosionsfähige Atmosphäre
5.3  Explosivstoffe
5.4  …2

6. Thermische Gefährdungen
6.1  Heiße Medien/Oberflächen
6.2  Kalte Medien/Oberflächen
6.3  …2

7. Gefährdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen
7.1  Lärm
7.2  Ultraschall, Infraschall
7.3  Ganzkörpervibrationen
7.4  Hand-Arm-Vibrationen
7.5  Optische Strahlung – zum Beispiel Infrarote Strahlung (IR), 

Ultraviolette Strahlung (UV), Laserstrahlung
7.6  Ionisierende Strahlung – zum Beispiel Röntgenstrahlen, 

Gammastrahlung, Teilchenstrahlung (Alpha-, Beta- und 
Neutronenstrahlung)

7.7  Elektromagnetische Felder
7.8  Unter- oder Überdruck
7.9  …2

8. Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen
8.1  Klima – zum Beispiel Hitze, Kälte, unzureichende Lüftung
8.2  Beleuchtung, Licht
8.3  Ersticken – zum Beispiel durch sauerstoffreduzierte 

Atmos phäre, Ertrinken
8.4  Unzureichende Flucht- und Verkehrswege, unzureichende 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
8.5  Unzureichende Bewegungsfläche am Arbeitsplatz, un-

günstige Anordnung des Arbeitsplatzes, unzureichende 
Pausen-, Sanitärräume

8.6  …2

9. Physische Belastung/Arbeitsschwere
9.1  Schwere dynamische Arbeit – zum Beispiel manuelle 

Handhabung von Lasten
9.2  Einseitige dynamische Arbeit, Körperbewegung – zum 

Beispiel häufig wiederholte Bewegungen
9.3  Haltungsarbeit (Zwangshaltung), Haltearbeit
9.4  Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
9.5  …2

10. Psychische Faktoren
10.1  Ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe – zum Beispiel 

überwiegende Routineaufgaben, Über-/Unterforderung
10.2 Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation – zum Bei-

spiel Arbeiten unter hohem Zeitdruck, wechselnde und/
oder lange Arbeitszeiten, häufige Nachtarbeit, kein durch-
dachter Arbeitsablauf

10.3  Ungenügend gestaltete soziale Bedingungen – zum Bei-
spiel fehlende soziale Kontakte, ungünstiges Führungs-
verhalten, Konflikte

10.4  Ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumge-
bungsbedingungen – zum Beispiel Lärm, Klima, räum-
liche Enge, unzureichende Wahrnehmung von Signalen 
und Prozessmerkmalen, unzureichende Softwaregestal-
tung

10.5  …2

11. Sonstige Gefährdungen
11.1  Durch Menschen – zum Beispiel Überfall
11.2  Durch Tiere – zum Beispiel gebissen werden
11.3  Durch Pflanzen und pflanzliche Produkte – zum Beispiel 

sensibilisierende und toxische Wirkungen
11.4 …

Arbeitsplatzbesichtigung

2  Die Aufzählung ist nicht abschließend
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Wir überlassen Ihnen als:

Mitarbeiter/-in (Name, Vorname) Geburtsdatum

Gemäß § 11 (6) AÜG unterliegt die Tätigkeit des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin des Zeitarbeitsunternehmens den für den Betrieb des Einsatzbetriebes geltenden
öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Arbeitsschutzrechtes; die hieraus sich ergebenden Pflichten für den Arbeitgeber obliegen dem Entleiher unbeschadet der
Pflichten des Verleihers.

Zeitarbeitsunternehmen (Verleiher)

Beginn der Überlassung Tag  Monat Jahr Ende der Überlassung Tag  Monat Jahr

Einsatzbetrieb (Entleiher) Anschrift: 

Firma: 

Straße:  PLZ  Ort  

Beschreibung der Tätigkeit:

Besondere Merkmale der Tätigkeit:

Erforderliche Qualifikation:

Wesentliche Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts im Einsatzbetrieb1: 

Auf das Arbeitsverhältnis zwischen dem Zeitarbeitsunternehmen und dem/der o.g. zu überlassenden Zeitarbeitsbeschäftigten 
finden die Tarifverträge – in ihrer jeweils aktuellen Fassung – zwischen (tarifschließende Arbeitgebervereinigung) und 
(tarifschließende Gewerkschaft)  Anwendung. Hierzu gehört auch der Tarifvertrag über Branchenzuschläge für 
Arbeitnehmerüberlassungen in der  (Branche).

1  Zu den wesentlichen Arbeitsbedingungen gehören zumindest Angaben zur Arbeitszeit, Regelungen zu Überstunden, Pausen und Ruhezeiten, 
Nachtarbeit, Urlaub und arbeitsfreien Tagen sowie das Arbeitsentgelt. 
Die Angaben sind entbehrlich, soweit die Voraussetzungen der in § 8 Abs. 2, 4 Satz 2 AÜG genannten Ausnahme vorliegen; mithin ein hinreichen-
der Tarifvertrag Anwendung findet. 

Gefährdungsbeurteilung:
Der Einsatzbetrieb stellt die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung für die oben genannte Tätigkeit dem Zeitarbeitsunternehmen  

   zur Verfügung;         zur Einsicht zur Verfügung. 
Die folgenden Maßnahmen wurden auf Basis der Gefährdungsbeurteilung zwischen Zeitarbeitsunternehmen und Einsatzbetrieb 
abgestimmt.

Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit Arbeitsschutzvereinbarung 
St

an
d 
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nu
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Datum
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Arbeitsmedizinische Vorsorge
Für die oben genannte Tätigkeit ist folgende arbeitsmedizinische Vorsorge erforderlich bzw. anzubieten:

Anlass:
(siehe Anhang ArbMedVV)

Pflicht- 
vorsorge

Angebots- 
vorsorge

Durchführung bzw. Angebot  
vor Tätigkeitsaufnahme durch

Zeitarbeitsunternehmen Einsatzbetrieb

Wunschvorsorge nach den Anforderungen der ArbMedVV wird ermöglicht durch:
  Zeitarbeitsunternehmen   Einsatzbetrieb

Die erforderlichen Kopien der Bescheinigungen von Pflichtvorsorge, Angebotsvorsorge und Eignungsbeurteilungen, die von der 
Betriebsärztin beziehungsweise vom Betriebsarzt des Einsatzbetriebes durchgeführt wurden, erhält das Zeitarbeitsunternehmen 
als Arbeitgeber nach den geltenden Vorgaben zu Datenschutz und Schweigepflicht.

Arbeitsmedizinische Eignungsbeurteilung
Für die oben genannte Tätigkeit ist folgende Eignungsbeurteilung erforderlich:

Bezeichnung: Durchführung vor Tätigkeitsaufnahme durch
Zeitarbeitsunternehmen Einsatzbetrieb

Unterweisung am Tätigkeitsort:
Der Einsatzbetrieb unterweist den/die Mitarbeiter/-in des Zeitarbeitsunternehmens bezogen auf den Arbeitsplatz und den Aufga-
benbereich in Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Dies umfasst auch die Unterweisung und Übung bei der Benutzung von 
Persönlicher Schutzausrüstung, die gegen tödliche Gefahren oder bleibende Gesundheitsschäden schützen soll. Die Unterwei-
sung ist zu dokumentieren.
Erste Hilfe:

  Einrichtungen und Maßnahmen zur Ersten Hilfe werden vom Einsatzbetrieb sichergestellt.
  Für den Einsatz beteiligt sich das Zeitarbeitsunternehmen an der Ersten Hilfe mit    Ersthelfenden     Erste-Hilfe-Material.

Sicherheitsbeauftragte
  Sicherheitsbeauftragte werden vom Einsatzbetrieb bestellt
  Das Zeitarbeitsunternehmen stellt im Einsatzbetrieb   eigene Sicherheitsbeauftragte

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung:
Der Einsatzbetrieb berücksichtigt die eingesetzten Zeitarbeitnehmer bei der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Be-
treuung (siehe auch DGUV Regel 100-002 zu § 2 (5) DGUV Vorschrift 2).
Arbeitsunfall/Berufskrankheit:
Der Einsatzbetrieb verpflichtet sich, einen Arbeitsunfall oder den Verdacht einer Berufskrankheit unverzüglich dem Zeitarbeitsun-
ternehmen mitzuteilen. Unfalluntersuchungen werden gemeinsam durchgeführt.
Arbeitsplatzbesichtigung: 
Die Besichtigungen des Arbeitsplatzes des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin des Zeitarbeitsunternehmens und die Umsetzung die-
ser Arbeitsschutzvereinbarung sowie gegebenenfalls Unfalluntersuchungen werden durch Vertreter des Zeitarbeitsunternehmens 
durchgeführt. Hierzu ermöglicht der Einsatzbetrieb den Vertreterinnen/Vertretern des Zeitarbeitsunternehmens den Zutritt zu den 
Arbeitsplätzen/-bereichen, in denen die Beschäftigten des Zeitarbeitsunternehmens eingesetzt werden.
Maßnahmen bei Umsetzung:
Eine Umsetzung des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin des Zeitarbeitsunternehmens an einen Arbeitsplatz, der mit der oben be-
schriebenen Tätigkeit nicht übereinstimmt, kann nur mit Zustimmung des Zeitarbeitsunternehmens erfolgen. Bei geänderten 
Tätigkeiten und Schutzmaßnahmen wird ein neuer Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit Arbeitsschutzvereinbarung bzw. eine 
separate Arbeitsschutzvereinbarung erstellt.
Gesundheitsförderung (entsprechend der APL-Besichtigung):
Bietet der Einsatzbetrieb Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung an, können die überlassenen Beschäftigten des 
Zeitarbeitsunternehmens an diesen teilnehmen.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Folgende PSA wird auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung zur Verfügung gestellt:

PSA Art EB ZA PSA Art EB ZA

Sicherheitsschuhe Schutzbrille

Atemschutz Gehörschutz

Schutzhandschuhe Helm

Schutzkleidung

ZA = durch Zeitarbeitsunternehmen    EB = durch Einsatzbetrieb
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Es wird ein Verrechnungssatz von  Euro pro Stunde zuzüglich MwSt. für jede effektiv geleistete Arbeitsstunde für die oben 
beschriebenen Tätigkeiten vereinbart. Weitere Regelungen sind der Anlage   zu entnehmen.
Der Einsatzbetrieb verpflichtet sich, dem Zeitarbeitsunternehmen unverzüglich Mitteilung über die Zugehörigkeit zu einer zu-
schlagspflichtigen Branche zu machen. Die zuschlagspflichtigen Branchen ergeben sich aus den jeweiligen Tarifverträgen über 
Branchenzuschläge für Arbeitnehmerüberlassungen.

Wir sind im Besitz einer Erlaubnis gem. Art. 1 § 1 AÜG, erteilt durch    am 

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages.

Sonstige Vereinbarungen:  

Bitte senden Sie uns die Kopie dieser Vereinbarung unterschrieben zurück (Alternativ: Zustimmung zum Vertragsinhalt in Text-
form, z. B. per E-Mail).

          

Datum Stempel/Unterschrift des Einsatzbetriebs  Datum  Stempel/Unterschrift des Zeitarbeitsunternehmens
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Arbeitsschutzvereinbarung

Gemäß § 11 (6) AÜG unterliegt die Tätigkeit des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin des Zeitarbeitsunternehmens den für den Betrieb des 
Einsatzbetriebes geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Arbeitsschutzrechtes; die hieraus sich ergebenden Pflichten für 
den Arbeitgeber obliegen dem Entleiher unbeschadet der Pflichten des Verleihers.

Zwischen dem Zeitarbeitsunternehmen (Verleiher)   und 

dem Einsatzbetrieb (Entleiher) 

wird folgende Arbeitsschutzvereinbarung 

für den Arbeitsplatz/Arbeitsbereich   geschlossen:

Der Einsatzbetrieb stellt sicher, dass auf oben genanntem Arbeitsplatz/Arbeitsbereich nur Beschäftigte tätig werden, die vom 
Zeitarbeitsunternehmen dafür eingeplant waren und eine entsprechende Einsatzinformation haben. 

Überlassen als:

Beschreibung der Tätigkeit:  

Besondere Merkmale der Tätigkeit:

Erforderliche Qualifikation:

Gefährdungsbeurteilung

Der Einsatzbetrieb stellt die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung für die oben genannte Tätigkeit dem Zeitarbeitsunternehmen    

  zur Verfügung;    zur Einsicht zur Verfügung. 

Die folgenden Maßnahmen wurden auf Basis der Gefährdungsbeurteilung zwischen Zeitarbeitsunternehmen und Einsatzbetrieb 
abgestimmt.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Folgende PSA wird auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung zur Verfügung gestellt:

PSA Art EB ZA PSA Art EB ZA

Sicherheitsschuhe Schutzbrille

Atemschutz Gehörschutz

Schutzhandschuhe Helm

Schutzkleidung

Arbeitsmedizinische Vorsorge
Für die oben genannte Tätigkeit ist folgende arbeitsmedizinische Vorsorge erforderlich bzw. anzubieten:

Anlass:
(siehe Anhang ArbMedVV)

Pflicht­
vorsorge

Angebots­
vorsorge

Durchführung bzw. Angebot  
vor Tätigkeitsaufnahme durch

Zeitarbeits unternehmen Einsatzbetrieb

Wunschvorsorge nach den Anforderungen der ArbMedVV wird ermöglicht durch:
  Zeitarbeitsunternehmen   Einsatzbetrieb

Die erforderlichen Kopien der Bescheinigungen von Pflichtvorsorge, Angebotsvorsorge und Eignungsbeurteilungen, die von der 
Betriebsärztin beziehungsweise vom Betriebsarzt des Einsatzbetriebes durchgeführt wurden, erhält das Zeitarbeitsunternehmen 
als Arbeitgeber nach den geltenden Vorgaben zu Datenschutz und Schweigepflicht.
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Arbeitsmedizinische Eignungsbeurteilung
Für die oben genannte Tätigkeit ist folgende Eignungsbeurteilung erforderlich:

Bezeichnung: Durchführung vor Tätigkeitsaufnahme durch

Zeitarbeitsunternehmen Einsatzbetrieb

Unterweisung am Tätigkeitsort:
Der Einsatzbetrieb unterweist den/die Mitarbeiter/-in des Zeitarbeitsunternehmens bezogen auf den Arbeitsplatz und den Aufga-
benbereich in Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Dies umfasst auch die Unterweisung und Übung bei der Benutzung von 
Persönlicher Schutzausrüstung, die gegen tödliche Gefahren oder bleibende Gesundheitsschäden schützen soll. Die Unterwei-
sung ist zu dokumentieren.

Erste Hilfe:
  Einrichtungen und Maßnahmen zur Ersten Hilfe werden vom Einsatzbetrieb sichergestellt.
  Für den Einsatz beteiligt sich das Zeitarbeitsunternehmen an der Ersten Hilfe mit:     Ersthelfenden     Erste-Hilfe-Material.

Sicherheitsbeauftragte
  Sicherheitsbeauftragte werden vom Einsatzbetrieb bestellt
  Das Zeitarbeitsunternehmen stellt im Einsatzbetrieb   eigene Sicherheitsbeauftragte

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung:
Der Einsatzbetrieb berücksichtigt die eingesetzten Zeitarbeitnehmer bei der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Be-
treuung (siehe auch DGUV Regel 100-002 zu § 2 (5) DGUV Vorschrift 2).

Arbeitsunfall/Berufskrankheit:
Der Einsatzbetrieb verpflichtet sich, einen Arbeitsunfall oder den Verdacht einer Berufskrankheit unverzüglich dem Zeitarbeitsun-
ternehmen mitzuteilen. Unfalluntersuchungen werden gemeinsam durchgeführt.

Arbeitsplatzbesichtigung: 
Die Besichtigungen des Arbeitsplatzes des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin des Zeitarbeitsunternehmens und die Umsetzung die-
ser Arbeitsschutzvereinbarung sowie gegebenenfalls Unfalluntersuchungen werden durch Vertreter des Zeitarbeitsunternehmens 
durchgeführt. Hierzu ermöglicht der Einsatzbetrieb den Vertreterinnen/Vertretern des Zeitarbeitsunternehmens den Zutritt zu den 
Arbeitsplätzen/-bereichen, in denen die Beschäftigten des Zeitarbeitsunternehmens eingesetzt werden.

Maßnahmen bei Umsetzung:
Eine Umsetzung des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin des Zeitarbeitsunternehmens an einen anderen als den oben vereinbarten 
Arbeitsplatz/Arbeitsbereich kann nur mit Zustimmung des Zeitarbeitsunternehmens erfolgen. Bei geänderten Tätigkeiten und 
Schutzmaßnahmen wird ein neuer Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit Arbeitsschutzvereinbarung bzw. eine separate Arbeits-
schutzvereinbarung erstellt.

Gesundheitsförderung (entsprechend der APL-Besichtigung):
Bietet der Einsatzbetrieb Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung an, können die überlassenen Beschäftigten des 
Zeitarbeitsunternehmens an diesen teilnehmen.

Sonstige Vereinbarungen:  

Bitte senden Sie uns die Kopie dieser Vereinbarung unterschrieben zurück.

Datum 
Stempel/Unterschrift des Einsatzbetriebs

Unterschrift 
Stempel/Unterschrift des Zeitarbeitsunternehmens

Arbeitsschutzvereinbarung
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Praxishilfen auf der Internet-Branchenseite  
„Zeitarbeit“ unter www.vbg.de/zeitarbeit

Auf der VBG-Branchenseite „Zeitarbeit“ unter www.vbg.de/zeitarbeit und im VBG-
Medien-Center mit dem Branchenfilter „Zeitarbeit“ finden Sie praktische Arbeits-
hilfen. Hier einige Beispiele:

Hilfen für den Überlassungsprozess
•	 Auftragsannahme für 

Zeitarbeitsunternehmen
•	 Arbeitsplatzbesichtigung für 

Zeitarbeitsunternehmen
•	 Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit 

Arbeitsschutzvereinbarung
•	 Arbeitsschutzvereinbarung
•	 Selbstcheck für Beschäftigte in der Zeitarbeit

Organisationshilfen
•	 Pflichtenübertragung (Übertragung von 

Unternehmerpflichten)
•	 Einsatzinformation für die Beschäftigten
•	 Erhaltene Persönliche Schutzausrüstung und 

Arbeitskleidung
•	 Allgemeine Arbeitsanweisung für Personal-

entscheidungsträger in der Zeitarbeit
•	 Allgemeine Arbeitsanweisung für Beschäftig-

te in der Zeitarbeit
•	 Aus Fehlern lernen
•	 Fachinformation „Arbeitsmedizinische Vorsor-

ge in der Zeitarbeit – rechtliche Grundlagen 
und Auswahl“

https://www.vbg.de/zeitarbeit
https://www.vbg.de/zeitarbeit
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Rechtsquellen
Hier finden Sie die jeweiligen rechtlichen Grundlagen für die im Leitfaden 
„Zeitarbeit“ dargestellten Maßnahmen:

(18)	�� § 12 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG;  
§ 9 Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV;  
§ 11 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG;   
§ 4 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ (DGUV Vorschrift 1); Nr. 3.3 DGUV 
Regel 115–801 „Branche Zeitarbeit – Anforderun-
gen an Einsatzbetriebe und Zeitarbeits- 
unternehmen“ 

(19) 	� § 12 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG; § 9 Betriebs-
sicherheitsverordnung – BetrSichV; § 4 Unfallver-
hütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“  
(DGUV Vorschrift 1) 

(20) 	� § 12 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) 

(21) 	� §§ 3, 14 Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV 

(22) 	� § 16 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG;  
§ 16 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ (DGUV Vorschrift 1)

(23) 	� §§ 3–5 Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge – ArbMedVV 

(24) 	� §§ 1–7 Arbeitssicherheitsgesetz – ASiG;  
§ 19 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ (DGUV Vorschrift 1);  
§ 2 Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärztin-
nen und Betriebsärzte sowie Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) 

(25) 	� § 10 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG;  
§§ 4, 6 Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV;  
§§ 24–28 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze 
der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) 

(26) 	� § 20 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze  
der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1); Nr. 2. 
DGUV Regel 115-801 „Branche Zeitarbeit –  
Anforderungen an Einsatzbetriebe und 
Zeitarbeitsunternehmen“ 

(27) 	� Anhang 1 zu § 2 Unfallverhütungsvorschrift  
„Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sowie Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2); 
DGUV Regel 100-002 zu § 2(5) Unfallverhütungs-
vorschrift „Betriebsärztinnen und Betriebsärzte 
sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV 
Vorschrift 2)

(28) 	� § 10 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG;  
§§ 3, 4 Arbeitsstättenverordnung – ArbstättV; § 22 
Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ (DGUV Vorschrift 1)

(29) 	� Nr. 3.4.2 DGUV Regel 115-801 „Branche Zeitarbeit 
– Anforderungen an Einsatzbetriebe und Zeitarbeits- 
unternehmen“

(30) 	� § 193 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch – SGB VII 

(1)	�	  § 11 (6) Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG 

(2)		  § 3 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG 

(3)	�	  §§ 3, 12 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG;   
	� § 11 Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsinge-

nieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit – ASiG; § 4 Unfallverhütungsvorschrift „Grund- 
sätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) 

(4)		�  § 7 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG; § 7 Unfallver-
hütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ 
(DGUV Vorschrift 1) 

(5)		�  §§ 4, 13, 15–17 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG;  
§§ 13, 15–18 Unfallverhütungsvorschrift „Grund- 
sätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) 

(6)		�  §§ 8 ff. Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG;  
§§ 3–16 Mutterschutzgesetz – MuSchG;  
§ 164 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch – SGB IX 

(7)	�	�  §§ 5, 6 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG;  
§ 3 Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV;  
§ 5 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) 

(8)	�	�  Nr. 3.1.2 DGUV Regel 115-801 „Branche Zeitar-
beit – Anforderungen an Einsatzbetriebe und 
Zeitarbeitsunternehmen“ 

(9)	�	�  §§ 3, 11, 12 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
– AÜG 

(10)	� § 4 Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV 

(11)	� § 29 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) 

(12)	� §§ 3, 4 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG;  
§ 3 Arbeitsstättenverordnung – ArbstättV;  
§ 2 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) 

(13)	� §§ 3, 6 Arbeitssicherheitsgesetz – ASiG;  
§ 19 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ (DGUV Vorschrift 1);  
§ 2 Unfallverhütungsvorschrift „Betriebs- 
ärztinnen und Betriebsärzte sowie Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) 

(14)	� §§ 3–7 Produktsicherheitsgesetz – ProdSG;  
§§ 5–7 Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV 

(15)	� §§ 1–3 PSA-Benutzungsverordnung – PSA-BV

(16)	� §§ 4, 5 Betriebssicherheitsverordnung –  
BetrSichV; § 2 PSA-Benutzungsverordnung – 
PSA-BV; § 29 Unfallverhütungsvorschrift „Grund-
sätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) 

(17)	� §§ 12, 16 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG;  
§ 9 Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV;  
§ 11 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG;  
§ 4 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
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(40) 	� §5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG); Nr. 3.1.2 
DGUV Regel 115-801 „Branche Zeitarbeit – Anfor-
derungen an Einsatzbetriebe und 
Zeitarbeitsunternehmen“
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– Anforderungen an Einsatzbetriebe und 
Zeitarbeitsunternehmen“ 

(44)	� § 4 Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV;  
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Prävention“ (DGUV Vorschrift 1)
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